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II/A Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
II/A 1: 252/I_3(2)_Stellungnahme_01 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Gefahr / Verkehrssituation: 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
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16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Grundsätzlich wird durch die Geschwindigkeitsbegrenzung 
das Unfallrisiko reduziert. Der genannte Vorfall wird seitens der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen, steht jedoch in keinem Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplanverfahren. Die Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder 
die Ahndung von Verstößen ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde die Situation auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt der Ringstraße zwischen der Weinhäuserstraße und der 
Widdauener Straße betrachtet. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu (temporären, kleinräumigen) Störungen im Verkehrsfluss. Durch 
Maßnahmen, wie beispielsweise das Halteverbot zwischen den Häusern Ringstraße 
86 und 88 konnte bereits eine Verbesserung des Verkehrsflusses festgestellt 
werden. Insgesamt ist durch die vorgesehene Planung mit keinen wesentlichen 
Auswirkungen, wie eine deutlich erhöhte Verkehrsbelastung und Rückstau, auf die 
umliegenden Straßen zu rechnen. An den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist die Verkehrsqualität 
weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. 
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden. 
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
Die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Verkehrsgutachten beziehen sich auf die 
Ringstraße, die sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet 
und somit nicht direkt Bestandteil des Bauleitplanverfahrens ist.  
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Zu Bedarf an Kita-Plätzen: 
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
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Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
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Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Zu Standort:  
Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine 
hohe Priorität bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung 
durch Hol- und Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden 
Generationenwechsel in den Wohngebieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch 
in diese Richtung entwickeln.  
Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut 
angebunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, während an mehreren Standorten 
bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der Ringstraße in Hitdorf). Für 
weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder wurde bereits 
abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Ehemalige Kitaeinrichtungen, wie beispielsweise die in Rheindorf wurden aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) als abgängig eingestuft. Beide 
Gebäude sollen abgerissen werden. Am Standort Bodestraße ist bereits ein Kita-
Neubau und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen geplant. 
Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung unterzogen. Die 
untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind nicht 
verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin als angemessen erachtet, 
um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu 
können. 
Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu 
achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und 
Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner 
kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 
werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
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Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der 
Siedlungsstruktur auf der bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden 
Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den geäußerten Bedenken zur 
Verkehrssituation, zum Mehrbedarf, zum örtlichen Standort sowie zu Anfahrtswegen 
werden nicht gefolgt.



9 
 

 
 
II/A 2: 252/I_3(2)_Stellungnahme_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehrskonzept Leverkusen und Gefahr / Verkehrssituation: 
Die Verkehrsanbindung erfolgt weiterhin über die Weinhäuserstraße, von der sowohl 
die Ringstraße als auch die Hitdorfer Straße direkt erschlossen werden kann. 
Regelungen zur Verkehrsführung / Umlegung der Verkehre im Sinne des 
Verkehrskonzeptes Hitdorf können auf Ebene des Bebauungsplans nicht getroffen 
werden. Das Verkehrskonzept dient als strategische Grundlage für die Entwicklung 
des Stadtteils Hitdorf in Bezug zur Verkehrsführung und Sicherheit. Dieses stellt 
jedoch keine verbindliche Rechtsvorgabe dar. Die Auswirkungen der Planungen auf 
die Umgebung wurden vollumfänglich geprüft. 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Grundsätzlich wird durch die Geschwindigkeitsbegrenzung 
das Unfallrisiko reduziert. Die Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder 
die Ahndung von Verstößen ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde die Situation auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt der Ringstraße zwischen der Weinhäuserstraße und der 
Widdauener Straße betrachtet. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu (temporären, kleinräumigen) Störungen im Verkehrsfluss. Durch 
Maßnahmen, wie beispielsweise das Halteverbot zwischen den Häusern Ringstraße 
86 und 88 konnte bereits eine Verbesserung des Verkehrsflusses festgestellt 
werden. Insgesamt ist durch die vorgesehene Planung mit keinen wesentlichen 
Auswirkungen, wie ein deutlich erhöhte Verkehrsbelastung und Rückstau, auf die 
umliegenden Straßen zu rechnen. An den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist die Verkehrsqualität 
weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. 
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
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Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich sollen Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
Die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Verkehrsgutachten beziehen sich auf die 
Ringstraße die sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet 
und somit nicht direkt Bestandteil des Bauleitplanverfahrens ist.  
Zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf der Ringstraße wurden Maßnahmen 
ergriffen, um den Verkehrsfluss, insbesondere während des Hol- und Bringverkehrs 
der zwei Kitas. Hierzu zählen unter anderem die Entfernung von Pflanzinseln sowie 
einer Anordnung einer Halteverbotszone. Die verkehrsberuhigenden Maßnahmen 
gegenüber den Kindertagesstätten auf der Ringstraße wurden unabhängig vom 
Planverfahren zurückgebaut, um hier den Verkehrsfluss zu gewährleisten. Grundlage 
hierzu ist die am 22.04.2024 beschlossene Beschlussvorlage (Nr. 2024/2660). 
Die Missachtung von Verkehrsregeln, wie beispielsweise die Nutzung des 
Bürgersteigs und Geschwindigkeitsüberschreitung, sind nicht Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans.  
Der Durchgangsverkehr für Lkw ist grundsätzlich in Hitdorf untersagt. An den 
Ortszugangsstraßen weisen Verkehrsschilder auf das Verbot hin. Die Durchfahrt für 
Lkw ist nur für den Lieferverkehr und Anwohner gestattet.   
Zu Alternativ-Erschließung: 
Der Vorschlag, das Plangebiet über den Fahnenacker zu erschließen wird zur 
Kenntnis genommen, drängt sich aber aufgrund der bestehenden und gemäß 
Verkehrsgutachten auch dem Vorhaben angemessen leistungsfähigen Anbindung 
über die Weinhäuser Straße nicht auf.  
Zudem Widerspricht der Ausbau einer neuen Verkehrsanbindung in Verlängerung 
der Weinhäuser Straße bis zum Kreisverkehr am Fahnenacker dem Grundsatz des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB. Der 
Bereich zwischen dem Plangebiet und dem Kreisverkehr stellt sich derzeit als knapp 
340 m langer und 2,50 m breiter Feldweg dar. Die Erweiterung dieses Weges zur 
Erschließung des Plangebiets würde eine zusätzliche Versieglung von knapp 850 m² 
nach sich ziehen, während die Erschließung über die bereits ausgebaute 
Weinhäuserstraße lediglich zu einer zusätzlichen Versieglung im Bereich des 
Planvorhabens führen würde. Neben den zu prüfenden verkehrlichen Auswirkungen 
dieser neuen Anbindung ginge mit dem Ausbau der Straßenverkehrsfläche auch eine 
deutliche Zäsur der landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen Buschbergsee 
und den Siedlungsbereichen des Stadtteils Hitdorf einher, die auch erhebliche 
umweltrechtliche Folgen mit sich bringen würde. Die detaillierte Prüfung dieser 
Anregung steht allein wegen des dafür erforderlichen Aufwands nicht im Verhältnis 
zu einem möglichen Nutzen für die weitere Planung.  
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Zu Bürgerbeteiligung:  
Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung eingegangenen Äußerungen bzw. 
Stellungnahmen wurden im Rahmen des Verfahrens gesichtet, auf Ebene der 
Bauleitplanung geprüft und im Rahmen der Abwägung, soweit erforderlich, 
berücksichtigt. Für die Planung ist es sinnvoll und hilfreich, wenn Argumente für und 
gegen Planungsentscheidungen ausgetauscht werden. Hierbei werden keine 
Argumente ignoriert, sondern im Rahmen der Abwägung gesichtet, bewertet und 
behandelt. Hierbei muss nicht zwangsläufig gegensätzlichen Einschätzungen gefolgt 
werden, wenn fachliche Gutachten und Expertisen diese Annahmen widerlegen und 
ein Erfordernis zur Umsetzung der Planung gegeben ist. Die Gewichtung 
unterschiedlicher Interessen folgt demokratischen Prinzipien und rechtsstaatlichen 
Vorgaben. Zudem muss wahrgenommen werden, dass ein Planverfahren erst dann 
zur Aufstellung gelangt, wenn im Vorfeld die grundsätzliche Eignung des Projektes 
sowie des gewählten Standortes festgestellt wurde.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den geäußerten Bedenken zur Verkehrsanbindung sowie zur Verkehrsbelastung 
wird nicht gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf an Kita-Plätzen:  
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
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Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
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durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Zu Standort: 
Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine 
hohe Priorität bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung 
durch Hol- und Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden 
Generationenwechsel in den Wohngebieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch 
in diese Richtung entwickeln.  
Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut 
angebunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, während an mehreren Standorten 
bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der Ringstraße in Hitdorf). Für 
weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder wurde bereits 
abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Ehemalige Kitaeinrichtungen, wie beispielsweise die in Rheindorf wurden aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) als abgängig eingestuft. Beide 
Gebäude sollen abgerissen werden. Am Standort Bodestraße ist bereits ein Kita-
Neubau und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen geplant. 
Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung unterzogen. Die 
untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind nicht 
verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin als angemessen erachtet, 
um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu 
können. 
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Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu 
achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und 
Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner 
kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 
werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der 
Siedlungsstruktur auf der bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden 
Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Zu Verkehr und Verkehrssituation: 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Grundsätzlich wird durch die Geschwindigkeitsbegrenzung 
das Unfallrisiko. Die Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder die 
Ahndung von Verstößen ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde die Situation auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt der Ringstraße zwischen der Weinhäuserstraße und der 
Widdauener Straße betrachtet. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu (temporären, kleinräumigen) Störungen im Verkehrsfluss. Durch 
Maßnahmen, wie beispielsweise das Halteverbot zwischen den Häusern Ringstraße 
86 und 88 konnte bereits eine Verbesserung des Verkehrsflusses festgestellt 
werden. Insgesamt ist durch die vorgesehene Planung mit keinen wesentlichen 
Auswirkungen, wie ein deutlich erhöhte Verkehrsbelastung und Rückstau, auf die 
umliegenden Straßen zu rechnen. An den Knotenpunkten Ringstraße / 
Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist die Verkehrsqualität 
weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
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gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
Die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Verkehrsgutachten beziehen sich auf die 
Ringstraße, die sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet 
und nicht direkt Bestandteil des Bauleitplanverfahrens ist. 
Im Bereich der an der Ringstraße gelegenen Kindertagesstätten wurden bspw. 
bereits verkehrstechnische Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses 
vorgenommen. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die Missachtung sonstiger 
Verkehrsregelungen sind nicht Bestandteil des Bauleitplanverfahrens und können 
auch nicht auf dieser Ebene geregelt werden. 
Zu Immissionen:  
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Schallgutachten zur Ermittlung des 
Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Es ergeben sich durch die Planung der 
Kita lediglich geringfügige Erhöhungen von maximal 1,1 dB im direkten Umfeld der 
vorgesehenen Kita im Vergleich zur Bestandssituation. Erhöhungen des 
Verkehrslärms um 1 bis 2 dB sind für das menschliche Ohrt nicht wahrnehmbar. 
Ferner werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine 
Wohngebiete nicht überschritten. Die 16. BImSchV ist für den Bau oder die 
wesentliche Änderung von Verkehrswegen anzuwenden und wird im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens hilfsweise herangezogen, da keine Richtlinien zur 
Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen der planbedingten Mehrverkehre 
vorliegen. An den Wohngebäuden im direkten Umfeld des Vorhabens wurden daher 
in der schalltechnischen Untersuchung Immissionsorte gebildet und im Hinblick auf 
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV untersucht. 
Durch die geplante Entwicklung einer Kita an der Weinhäuser Straße ist mit einer 
geringfügigen Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Umfeld zu rechnen. Aufgrund 
des begrenzten Umfangs der Verkehrszunahme ist jedoch nicht von wesentlichen 
Auswirkungen auf die Luftqualität durch zusätzliche Abgasemissionen auszugehen. 
Zudem weist das Umfeld der geplanten Kita eine lockere Baustruktur im 
Übergansbereich zu landwirtschaftlich genutzten Feldern auf, sodass grundsätzlich 
gute Voraussetzungen für eine angemessene Durchlüftung und folglich eine hohe 
Luftqualität gegeben sind. Ferner ist perspektivisch davon auszugehen, dass künftig 
durch die zunehmende Nutzung emissionsarmer und / oder elektrischer Fahrzeuge 
die verkehrsbedingten Emissionen weiter reduziert werden.  
Zu qualitative Weiterentwicklung / Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 
Gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz sind ausreichend Plätze für eine 
frühkindliche Bildung und Betreuung bereit zu stellen. Eine vorausschauende 
Personalplanung, moderne pädagogische Konzepte sowie flexible Betreuungszeiten 
sind entscheidend, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden und 
eine nachhaltige, zukunftsorientierte Betreuung sicherzustellen. Dem Ziel der 
Sicherstellung von ausreichend hochwertigen und bedarfsgerechten 
Betreuungsplätzen wird durch die Errichtung der Kita entsprochen. Grundsätzlich 
wird angestrebt, Kindertagesstätten, dort zu errichten, wo diese am meisten benötigt 
werden. Aussagen des Fachbereichs Kinder und Jugend bestätigen, dass sowohl in 
Hitdorf, als auch in den anderen Stadtteilen ein Bedarf an Kitaplätzen besteht. 
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Aufgrund der fehlenden Standortalternativen in umliegenden Stadtteilen, ist die 
Errichtung der Kita entlang der Weinhäuserstraße vorgesehen. Im vorliegenden Fall 
ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für 
einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits 
vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass 
hierdurch keine zusätzlichen größeren Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
In Bezug zu § 30 des Kinderbildungsgesetzes, der die Zusammenarbeit mit 
Grundschulen regelt, ist festzuhalten, dass sich in ca. 500 m Entfernung eine 
Grundschule befindet. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, eine Kooperation mit 
der Grundschule aufzubauen. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung können im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht geregelt werden.  
Das Kinderbildungsgesetz ist im Rahmen der pädagogischen Konzeption und der 
organisatorischen Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen zu 
berücksichtigen. Dies ist nicht Regelungsinhalt des Bauleitplanverfahrens, sondern 
wird im weiteren Verfahren durch die zuständigen Stellen, insbesondere durch die 
Betreiber der Einrichtung, zu klären sein. Letztlich obliegt es der Verwaltung und den 
künftigen Trägern, sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und 
entsprechende Kooperationsmöglichkeiten im Sinne des § 30 KiBiz genutzt werden. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den geäußerten Bedenken zum Bedarf, zum Standort, zur Verkehrssituation sowie 
zu Immissionen wird nicht gefolgt.  
Die Äußerungen hinsichtlich des Kinderbildungsgesetz werden zur Kenntnis 
genommen.



22 
 

II/A 4: 252/I_3(2)_Stellungnahme_04 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Weinhäuserstraße (1 und 4): 
Seitens der Verwaltung wird vorgesehen, ein temporäres Halteverbot im Bereich des 
Straßenabschnittes der Weinhäuserstraße zwischen der Einmündung zum 
Eulenkamps und dem Plangebiet einzurichten und dies durch Schilder deutlich zu 
machen. Hierdurch würden Stellplätze nicht dauerhaft entfallen, sondern lediglich 
zeitlich beschränkt nicht zur Verfügung stehen. Die Errichtung von Ersatzparkplätzen 
im Einmündungsbereich des Eulenkamps wurde geprüft, kann allerdings aufgrund 
anderer Funktionszuweisungen für diesen Bereich nicht erfolgen Ersatzparkplätze 
entlang der Verlängerung der Weinhäuserstraße sind nicht vorgesehen, da 
zusätzlicher Parkverkehr im unmittelbaren Umfeld der Kindertagesstätte 
ausgeschlossen ist. Inwieweit der Kita-Parkplatz selbst für Anwohnerparken 
außerhalb der Nutzungszeiten zur Verfügung stehen kann, lässt sich erst nach 
Umsetzung des Vorhabens überprüfen.   
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Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr, kein Schwerlastverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann 
davon ausgegangen werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht 
und die Kita fußläufig gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit ist es vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den 
Gehweg durchgehend auszuführen. 
Zu Verkehrsführung: 
Der Hinweis zur Änderung der Verkehrsführung wird zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Ausführungs- und Erschließungsplanung geprüft. 
Zu Radstellplätze: 
Die Fahrradstellplätze sind im aktuellen städtebaulichen Konzept ausreichend breit 
dimensioniert. Für Lastenräder sind separate Stellplätze vorgesehen. Darüber hinaus 
sollen Elektroladestationen zur Verfügung gestellt werden. 
Zu Eingangssituation:  
Der Hinweis zur Änderung der Kita-Eingangssituation wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der Ausführungs- und Erschließungsplanung geprüft. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den geäußerten Bedenken zu 
Ersatzparkplätzen wird nicht gefolgt. 
Den Äußerungen wird hinsichtlich des Entfalls von Stellplätzen sowie zur fußläufigen 
Zuwegung teilweise gefolgt. 
Den Äußerungen zu Fahrradstellplätzen wird durch die Planung entsprochen.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Fahrbahn im Bereich der Weinhäuserstraße entspricht hinsichtlich ihrer Breite 
dem Standard der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06). Durch 
parkende Autos wird die Begegnung zweier Pkw zum Teil eingeschränkt. Aufgrund 
der relativ geringen Verkehrsstärke, auch in den morgendlichen und abendlichen 
Spitzenstunden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung auf diesem kurzen 
Abschnitt relativ gering. Zudem sorgen die versetzten Hol- und Bringzeiten für eine 
entzerrte Verkehrssituation. Durch die Herstellung von ausreichend Stellplätzen im 
Plangebiet, wird die Weinhäuserstraße von parkenden Autos des Hol- und 
Bringverkehrs freigehalten und es wird sichergestellt, dass das Bringen und Abholen 
der Kinder ohne Verzögerungen erfolgen kann.  
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Seitens der Verwaltung wird vorgesehen, ein temporäres Halteverbot im Bereich des 
Straßenabschnittes der Weinhäuserstraße zwischen der Einmündung zum 
Eulenkamps und dem Plangebietes einzurichten und dies durch Schilder deutlich zu 
machen.  
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Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr, kein Schwerlastverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann 
davon ausgegangen werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht 
und die Kita fußläufig gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit ist es vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den 
Gehweg durchgehend auszuführen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Bedenken zum 
Verkehrsaufkommen werden nicht geteilt. 
Den Äußerungen zum Begegnungsverkehr wird gefolgt.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bedarf an Kita-Plätzen und Transparenz: 
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
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es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
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detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Zu Standort: 
Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine 
hohe Priorität bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung 
durch Hol- und Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden 
Generationenwechsel in den Wohngebieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch 
in diese Richtung entwickeln.  
Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut 
angebunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, während an mehreren Standorten 
bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der Ringstraße in Hitdorf). Für 
weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder wurde bereits 
abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Ehemalige Kitaeinrichtungen, wie beispielsweise die in Rheindorf wurden aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) als abgängig eingestuft. Beide 
Gebäude sollen abgerissen werden. Am Standort Bodestraße ist bereits ein Kita-
Neubau und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen geplant. 
Der in der Stellungnahme aufgeführte Standort an der Mohnstraße wurde nicht 
berücksichtigt, da das am Mohnweg bestehende Plangebiet bereits auf Grundlage 
des seit dem 11.01.2018 rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 217/I „Hitdorf-
Ost/nördlich Flurstraße“ entwickelt wurde. Die Nutzung „Wohnen“ dieser Flächen 
wurde innerhalb des Bebauungsplanverfahrens abgewogen und das Planungsrecht 
hierfür als Ortssatzung am 18.12.2017 durch den Rat der Stadt Leverkusen 
beschlossen. 
Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung unterzogen. Die 
untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind nicht 
verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin als angemessen erachtet, 
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um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu 
können. 
Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu 
achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und 
Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner 
kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 
werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der 
Siedlungsstruktur auf der bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden 
Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Zu Kosten: 
Die Finanzierung der Kita erfolgt im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts und 
unterliegt politischen Beschlüssen. Dies ist kein Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans.  
Die Stadt Leverkusen hat den Beschluss zur Errichtung einer Kita und zur 
Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplans im Juni 2021 gefasst, mit dem 
Ziel, dem Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen gemäß dem gesetzlichen 
Anspruch gerecht zu werden. Durch Aufstellung des Bebauungsplans wird eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesteuert. Dies betrifft gem. 
§ 1 Abs. 5 BauGB die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die 
miteinander in Einklang gebracht werden sollen und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten soll. 
Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung 
durch eine private Investorin, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die 
Schaffung des Planungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Das 
Investorenmodell ist eine gängige Praxis, um notwendige Infrastruktur zu realisieren. 
Die Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und 
Länder, Träger der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-
Beitrag für die Betreuung getragen.  
Zur Konkurrenz der Kita-Einrichtungen:  
Die Stadt Leverkusen hat auf Basis der aktuellen Bedarfsplanung ermittelt, dass 
weiterhin ein Bedarf an zusätzlichen Kitaplätzen besteht, sodass nicht davon 
auszugehen ist, dass die Errichtung der Kindertagesstätte zur Schließung anderer 
Einrichtungen führen wird. Grundsätzlich haben Eltern das Recht, sich Ihren 
persönlichen Bedürfnissen entsprechend für eine bestimmte Einrichtungen zu 
entscheiden, sodass eine gleichmäßige Verteilung nicht gewährleistet werden kann. 
Ferner können Gruppenformen angepasst werden, um auf den Betreuungsbedarf 
flexibel reagieren zu können und weiterhin eine bedarfsgerechte Versorgung 
sicherzustellen. Dies ist allerdings als weitgehender Eingriff in die Eigenorganisation 
und die pädagogischen Konzepte der jeweiligen Einrichtungen einzustufen, sodass 
eine kurzfristige Umstrukturierung der Betreuungsangebote nicht möglich ist. Davon 
ungeachtet gehen diese Handlungsansätze weit über den Regelungsinhalt der 
Bauleitplanung hinaus. Der Bedarf und die Möglichkeiten zur Umstrukturierung der 
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Betreuungsplätze, insbesondere hinsichtlich der Anteile für U3 und Ü3-Kinder ist 
durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Leverkusen in enger Abstimmung mit 
den einzelnen Einrichtungen zu prüfen. 
Zu qualitative Weiterentwicklung / Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 
Gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz sind ausreichend Plätze für eine 
frühkindliche Bildung und Betreuung bereit zu stellen. Eine vorausschauende 
Personalplanung, moderne pädagogische Konzepte sowie flexible Betreuungszeiten 
sind entscheidend, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden und 
eine nachhaltige, zukunftsorientierte Betreuung sicherzustellen. Dem Ziel der 
Sicherstellung von ausreichend hochwertigen und bedarfsgerechten 
Betreuungsplätzen wird durch die Errichtung der Kita entsprochen. Grundsätzlich wird 
angestrebt, Kindertagesstätten, dort zu errichten, wo diese am meisten benötigt 
werden. Aussagen des Fachbereichs Kinder und Jugend bestätigen, dass sowohl in 
Hitdorf, als auch in den anderen Stadtteilen ein Bedarf an Kitaplätzen besteht. 
Aufgrund der fehlenden Standortalternativen in umliegenden Stadtteilen, wird die 
Errichtung der Kita entlang der Weinhäuserstraße weiterverfolgt. Im vorliegenden Fall 
ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für einen 
Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits vorhandene 
Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine 
zusätzlichen größeren Flächen durch Erschließungsstraßen versiegelt werden 
müssen. 
In Bezug zu § 30 des Kinderbildungsgesetzes, der die Zusammenarbeit mit 
Grundschulen regelt, ist festzuhalten, dass sich in ca. 500 m Entfernung eine 
Grundschule befindet. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, eine Kooperation mit 
der Grundschule aufzubauen. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung können im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht geregelt werden.  
Das Kinderbildungsgesetz ist im Rahmen der pädagogischen Konzeption und der 
organisatorischen Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen zu 
berücksichtigen. Dies ist nicht Regelungsinhalt des Bauleitplanverfahrens, sondern 
wird im weiteren Verfahren durch die zuständigen Stellen, insbesondere durch die 
Betreiber der Einrichtung, zu klären sein. Letztlich obliegt es der Verwaltung und den 
künftigen Trägern, sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und 
entsprechende Kooperationsmöglichkeiten im Sinne des § 30 KiBiz genutzt werden. 
Grundsätzlich wird durch den Bebauungsplan die baurechtliche Umsetzung einer 
Kindertageseinrichtung vorbereitet und könnte von Kindern aller Altersgruppen 
genutzt werden. 
Zu umweltrelevanten Aspekten:  
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde ein Umweltbericht erstellt, der unter 
anderem die Auswirkungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter wie bspw. 
Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie gegenseitige 
Wechselwirkungen betrachtet. Die Beschreibung und Bewertung der Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den 
Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die geplante 
Nutzungsänderung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 
Um die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum zu reduzieren, werden auf Ebene des 
Bebauungsplans zum einen das Maß der baulichen Nutzung durch die GRZ und die 
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überbaubare Fläche im Bereich der Gemeinbedarfsfläche festgesetzt und zum 
anderen zahlreiche Begrünungsmaßnahmen planungsrechtlich gesichert.  
Zusätzlich wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen 
Ergebnisse in die Planung eingeflossen sind. Im LBP wird der Eingriff in Natur und 
Landschaft bewertet und bilanziert, dies dient der Ermittlung des durch die Planung 
ausgelösten Kompensationsbedarfes. Im Ergebnis der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein deutlich positiver 
ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten gegenüber dem ökologischen Wert 
der Freifläche im Bestand. Ein externer Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb des Plangebietes 
kompensiert.  
Durch die Umsetzung der Planung und die Errichtung der projektierten 
Gebäudestellung sowie Kubatur kann die lokale Kalt- und Frischluftproduktion sowie 
lokale Staub- und Schadstofffilterfunktionen der bestehenden Freifläche in geringen 
Teilen reduziert werden. Um dem entgegenzuwirken, sind unter anderem die 
Erhaltung und Ausgestaltung von Grünflächen und die Anpflanzung von Gehölzen 
vorgesehen. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsänderung im Teilbereich der 
Gemeinbedarfsfläche nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Umfeld zu 
rechnen. 
Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-
Plätze zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von 
bisher unbebauten Flächen bzw. Flächen im Außenbereich unvermeidbar, auch 
wenn diese eine relativ hohe Schutzwürdigkeit ausweisen. Mit der Nutzung dieser 
Teilfläche im Übergangsbereich von Siedlungsstruktur zu landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und den beschriebenen Festsetzungen, insbesondere zum Maß 
der baulichen Nutzung kann eine geordnete, städtebauliche Entwicklung vorbereitet 
werden. Eine Überplanung großflächiger Freiflächen oder von Flächen, die in einem 
übergeordneten, freiräumlichen Zusammenhang stehen, kann indirekt mit der 
Nutzung dieses Standortes vermieden werden.  
Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. 
Lediglich im Falle eines extremen Hochwasserereignisses, welches statistisch 
gesehen seltener als alle 100 Jahre zu erwarten ist, wird ein Großteil des 
Plangebietes überschwemmt. Innerhalb der textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan wird auf die überschwemmungsgefährdeten Bereiche sowie auf eine 
hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. Eine hochwasserangepasste 
Bauweise wird durch das Bauvorhaben berücksichtigt. Im Rahmen des Verfahrens 
wurde ein Überflutungsnachweis erstellt. Demnach kann das Niederschlagswasser 
bei einem 30-jährigen Starkregenereignis im Plangebiet selbst schadlos 
zurückgehalten werden. Des Weiteren sind zahlreiche Begrünungsmaßnahmen 
vorgesehen, die der Retention von Niederschlagswasser dienen. 
Zu Verkehr: 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Insgesamt ist die 
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Änderung als gering einzustufen und die festgestellten Verkehrsmengen können 
gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden Verkehrsflächen mit sehr 
guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zu Standorten, zur Bevölkerungsentwicklung 
wird nicht gefolgt.  
Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu Würdigung von Einwendungen: 
Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung eingegangenen Äußerungen bzw. 
Stellungnahmen wurden im Rahmen des Verfahrens gesichtet, auf Ebene der 
Bauleitplanung geprüft und im Rahmen der Abwägung, soweit erforderlich, 
berücksichtigt. Hierbei wurden alle vorgetragenen Argumente gewürdigt und im 
Rahmen der Abwägung gesichtet, bewertet und behandelt. Gegensätzlichen 
Einschätzungen und Argumentationen muss hierbei nicht zwangsläufig gefolgt 
werden, wenn fachliche Gutachten und Expertisen diese Annahmen widerlegen und 
ein Erfordernis zur Umsetzung der Planung gegeben ist. Die Gewichtung 
unterschiedlicher Interessen folgt demokratischen Prinzipien und rechtsstaatlichen 
Vorgaben.  
Zu Bedarf an Kita-Plätzen und Transparenz: 
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
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Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
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Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Zu Standort: 
Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine 
hohe Priorität bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung 
durch Hol- und Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden 
Generationenwechsel in den Wohngebieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch 
in diese Richtung entwickeln.  
Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut 
angebunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, während an mehreren Standorten 
bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der Ringstraße in Hitdorf). Für 
weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder wurde bereits 
abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Ehemalige Kitaeinrichtungen, wie beispielsweise die in Rheindorf wurden aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) als abgängig eingestuft. Beide 
Gebäude sollen abgerissen werden. Am Standort Bodestraße ist bereits ein Kita-
Neubau und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen geplant. 
Der in der Stellungnahme aufgeführte Standort an der Mohnstraße wurde nicht 
berücksichtigt, da das am Mohnweg bestehende Plangebiet bereits auf Grundlage 
des seit dem 11.01.2018 rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 217/I „Hitdorf-
Ost/nördlich Flurstraße“ entwickelt wurde. Die Nutzung „Wohnen“ dieser Flächen 
wurde innerhalb des Bebauungsplanverfahrens abgewogen und das Planungsrecht 
hierfür als Ortssatzung am 18.12.2017 durch den Rat der Stadt Leverkusen 



51 
 

beschlossen. Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingegangenen Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung 
unterzogen. Die untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und 
/ oder sind nicht verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin als angemessen erachtet, 
um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu 
können. 
Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu 
achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und 
Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner 
kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 
werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der 
Siedlungsstruktur auf der bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden 
Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Zu Kosten: 
Die Finanzierung der Kita erfolgt im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts und 
unterliegt politischen Beschlüssen. Dies ist kein Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans.  
Die Stadt Leverkusen hat den Beschluss zur Errichtung einer Kita und zur 
Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplans im Juni 2021 gefasst, mit dem 
Zeil, dem Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen gemäß dem gesetzlichen 
Anspruch gerecht zu werden. Durch Aufstellung des Bebauungsplans wird eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesteuert. Dies betrifft gem. 
§ 1 Abs. 5 BauGB die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die 
miteinander in Einklang gebracht werden sollen und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten soll. 
Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung 
durch eine private Investorin, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die 
Schaffung des Planungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Das 
Investorenmodell ist eine gängige Praxis, um notwendige Infrastruktur zu realisieren. 
Die Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und 
Länder, Träger der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-
Beitrag für die Betreuung getragen.  
Zur Konkurrenz der Kita-Einrichtungen:  
Die Stadt Leverkusen hat auf Basis der aktuellen Bedarfsplanung ermittelt, dass 
weiterhin ein Bedarf an zusätzlichen Kitaplätzen besteht, sodass nicht davon 
auszugehen ist, dass die Errichtung der Kindertagesstätte zur Schließung anderer 
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Einrichtungen führen wird. Grundsätzlich haben Eltern das Recht, sich Ihren 
persönlichen Bedürfnissen entsprechend für eine bestimmte Einrichtungen zu 
entscheiden, sodass eine gleichmäßige Verteilung nicht gewährleistet werden kann. 
Ferner können Gruppenformen angepasst werden, um auf den Betreuungsbedarf 
flexibel reagieren zu können und weiterhin eine bedarfsgerechte Versorgung 
sicherzustellen. Dies ist allerdings als weitgehender Eingriff in die Eigenorganisation 
und die pädagogischen Konzepte der jeweiligen Einrichtungen einzustufen, sodass 
eine kurzfristige Umstrukturierung der Betreuungsangebote nicht möglich ist. Davon 
ungeachtet gehen diese Handlungsansätze weit über den Regelungsinhalt der 
Bauleitplanung hinaus. Der Bedarf und die Möglichkeiten zur Umstrukturierung der 
Betreuungsplätze, insbesondere hinsichtlich der Anteile für U3 und Ü3-Kinder ist 
durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Leverkusen in enger Abstimmung mit 
den einzeln Einrichtungen zu prüfen. 
Zu qualitative Weiterentwicklung / Kinderbildungsgesetz (KiBiz): 
Gemäß den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz sind ausreichend Plätze für eine 
frühkindliche Bildung und Betreuung bereit zu stellen. Eine vorausschauende 
Personalplanung, moderne pädagogische Konzepte sowie flexible Betreuungszeiten 
sind entscheidend, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden und 
eine nachhaltige, zukunftsorientierte Betreuung sicherzustellen. Dem Ziel der 
Sicherstellung von ausreichend hochwertigen und bedarfsgerechten 
Betreuungsplätzen wird durch die Errichtung der Kita entsprochen. Grundsätzlich wird 
angestrebt, Kindertagesstätten, dort zu errichten, wo diese am meisten benötigt 
werden. Aussagen des Fachbereichs Kinder und Jugend bestätigen, dass sowohl in 
Hitdorf, als auch in den anderen Stadtteilen ein Bedarf an Kitaplätzen besteht. 
Aufgrund der fehlenden Standortalternativen in umliegenden Stadtteilen, wird die 
Errichtung der Kita entlang der Weinhäuserstraße weiterverfolgt. Im vorliegenden Fall 
ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und Freiflächen geprägt, was für einen 
Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner kann auf die bereits vorhandene 
Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen werden, so dass hierdurch keine 
zusätzlichen größeren Flächen durch Erschließungsstraßen versiegelt werden 
müssen. 
In Bezug zu § 30 des Kinderbildungsgesetzes, der die Zusammenarbeit mit 
Grundschulen regelt, ist festzuhalten, dass sich in ca. 500 m Entfernung eine 
Grundschule befindet. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, eine Kooperation mit 
der Grundschule aufzubauen. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung können im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht geregelt werden.  
Das Kinderbildungsgesetz ist im Rahmen der pädagogischen Konzeption und der 
organisatorischen Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen zu 
berücksichtigen. Dies ist nicht Regelungsinhalt des Bauleitplanverfahrens, sondern 
wird im weiteren Verfahren durch die zuständigen Stellen, insbesondere durch die 
Betreiber der Einrichtung, zu klären sein. Letztlich obliegt es der Verwaltung und den 
künftigen Trägern, sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten und 
entsprechende Kooperationsmöglichkeiten im Sinne des § 30 KiBiz genutzt werden. 
Hinsichtlich der Nutzung als Kindertagesstätte kann die Einrichtung grundsätzlich 
durch Kinder aller Altersgruppen genutzt werden. 
Zu umweltrelevanten Aspekten:  
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde ein Umweltbericht erstellt, der unter 
anderem die Auswirkungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter wie bspw. 
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Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie gegenseitige 
Wechselwirkungen betrachtet. Die Beschreibung und Bewertung der Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den 
Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die geplante 
Nutzungsänderung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 
Um die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum zu reduzieren, werden auf Ebene des 
Bebauungsplans zum einen das Maß der baulichen Nutzung durch die GRZ und die 
überbaubare Fläche im Bereich der Gemeinbedarfsfläche festgesetzt und zum 
anderen zahlreiche Begrünungsmaßnahmen planungsrechtlich gesichert.  
Zusätzlich wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen 
Ergebnisse in die Planung eingeflossen sind. Im LBP wird der Eingriff in Natur und 
Landschaft bewertet und bilanziert, dies dient der Ermittlung des durch die Planung 
ausgelösten Kompensationsbedarfes. Im Ergebnis der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein deutlich positiver 
ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten gegenüber dem ökologischen Wert 
der Freifläche im Bestand. Ein externer Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb des Plangebietes 
kompensiert.  
Durch die Umsetzung der Planung und die Errichtung der projektierten 
Gebäudestellung sowie Kubatur kann die lokale Kalt- und Frischluftproduktion sowie 
lokale Staub- und Schadstofffilterfunktionen der bestehenden Freifläche in geringen 
Teilen reduziert werden. Um dem entgegenzuwirken, sind unter anderem die 
Erhaltung und Ausgestaltung von Grünflächen und die Anpflanzung von Gehölzen 
vorgesehen. Insgesamt ist durch die geplante Nutzungsänderung im Teilbereich der 
Gemeinbedarfsfläche nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Umfeld zu 
rechnen. 
Die Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, den Einwohnern ausreichend Kita-
Plätze zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck ist auch die Inanspruchnahme von 
bisher unbebauten Flächen bzw. Flächen im Außenbereich unvermeidbar, auch 
wenn diese eine relativ hohe Schutzwürdigkeit ausweisen. Mit der Nutzung dieser 
Teilfläche im Übergangsbereich von Siedlungsstruktur zu landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und den beschriebenen Festsetzungen, insbesondere zum Maß 
der baulichen Nutzung kann eine geordnete, städtebauliche Entwicklung vorbereitet 
werden. Eine Überplanung großflächiger Freiflächen oder von Flächen, die in einem 
übergeordneten, freiräumlichen Zusammenhang stehen, kann indirekt mit der 
Nutzung dieses Standortes vermieden werden.  
Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. 
Lediglich im Falle eines extremen Hochwasserereignisses, welches statistisch 
gesehen seltener als alle 100 Jahre zu erwarten ist, wird ein Großteil des 
Plangebietes überschwemmt. Innerhalb der textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan wird auf die überschwemmungsgefährdeten Bereiche sowie auf eine 
hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. Eine hochwasserangepasste 
Bauweise wird durch das Bauvorhabenberücksichtigt.Im Rahmen des Verfahrens 
wurde ein Überflutungsnachweis erstellt. Demnach kann das Niederschlagswasser 
bei einem 30-jährigen Starkregenereignis im Plangebiet selbst schadlos 
zurückgehalten werden. Des Weiteren sind zahlreiche Begrünungsmaßnahmen 
vorgesehen, die der Retention von Niederschlagswasser dienen. 
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Zu Verkehr: 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Insgesamt ist die 
Änderung als gering einzustufen und die festgestellten Verkehrsmengen können 
gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden Verkehrsflächen mit sehr 
guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zu Standorten, zur Bevölkerungsentwicklung 
wird nicht gefolgt.  
Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt. 
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II/A 8: 252/I_3(2)_Stellungnahme_08 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehrsgutachten: 
Die Zählungen der Bestandsverkehre fand an insgesamt drei Tagen statt. Als 
Referenztag wurde der Tag herangezogen, an dem die Verkehrsstärke am höchsten 
war. Zusätzlich zu den Bestandsverkehren wurden die Bring- und Holverkehre 
ermittelt und für den Planfall berücksichtigt.  
Die Erhebungen zeigen, dass die Spitzenstunde im Bestand zwischen 7:15 und 
8:15 Uhr liegt. Im Planfall hingegen verschiebt sich die Spitzenstunde aufgrund des 
Mehrverkehrs durch die Kita auf den Zeitraum zwischen 8:00 und 9:00 Uhr. Die 
Zeitspanne wird aufgrund der höheren Verkehrsstärke für die Ermittlung der 
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Verkehrsqualität herangezogen. Während zwischen 7:15 und 8:15 Uhr eine erhöhte 
Verkehrsbelastung durch den Schulbeginn zu verzeichnen ist, ist dennoch insgesamt 
von einer geringeren Verkehrsstärke im Vergleich zum Zeitraum zwischen 8:00 und 
9:00 Uhr auszugehen. 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Zu Verkehrssicherheit: 
Auf der Weinhäuserstraße ist eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h 
vorgeschrieben. Grundsätzlich wird durch die Geschwindigkeitsbegrenzung das 
Unfallrisiko reduziert. Die Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder die 
Ahndung von Verstößen, wie das Überfahren von Bordsteinen, ist nicht 
Regelungsinhalt des Bebauungsplans. Dies liegt nach Umsetzung in der 
Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Leverkusen. 
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich sind Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgesehen. Im Weiteren 
erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der beschriebenen 
Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
Sonstige Maßnahmen zur sicheren Verkehrsabwicklung, insbesondere bei Gebieten 
außerhalb des Geltungsbereiches, sind nicht auf Ebene des Bebauungsplans zu 
treffen. Die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Verkehrsgutachten beziehen 
sich auf die Ringstraße, die sich außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans befindet und somit nicht direkt Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens ist. Die Zuständigkeit für erforderliche Maßnahmen liegt, 
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losgelöst vom Bauleitplanverfahrens, beim Fachbereich Tiefbau der Stadt 
Leverkusen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den Äußerungen wird hinsichtlich der westlichen Fußwegeverbindung teilweise 
gefolgt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu ökologische Ausgleichsfläche: 
Die Fläche des Plangebietes befindet sich im Geltungsbereich des seit dem 
02.09.1998 rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 109/I „Hitdorf-Nord“. Festgesetzt 
sind hier öffentliche und private Grünflächen mit unterschiedlichen 
Zweckbestimmungen: Kleingärten, Ausgleichsflächen für Anpflanzungen sowie ein 
öffentlicher Fußweg. Durch die Überplanung dieser Flächen durch den 
Bebauungsplan Nr. 252/l entsteht ein weiteres Ausgleichserfordernis, dem 
sogenannten doppelten Ausgleich. Dieser wurde im Rahmen der im 
landschaftspflegerischen Begleitplans vorgenommenen Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. Der erforderliche ökologische Ausgleich wird 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans vollständig hergestellt.  
Zu Freifläche / Luft: 
Durch die Planung kommt es zu einer Neuversiegelung von Flächen, die zuvor zu 
einer Aufwertung der Luftqualität beigetragen haben. In den überbauten Flächen 
gehen Klimafunktionen verloren, was mit Auswirkungen auf die lokale Lufthygiene 
einhergeht. Die lokale Kalt- und Frischluftproduktion würden in geringen Teilen 
reduziert werden. Durch die geplanten Neupflanzungen (z. B. Heckenpflanzungen, 
Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche) sowie den Erhalt des südlich 
angrenzenden Gehölzstreifens sollen Flächen geschaffen werden, die die negativen 
kleinklimatischen Auswirkungen von versiegelten Flächen und Baukörpern 
reduzieren. Des Weiteren ist das Dach der Kindertagesstätte extensiv zu begrünen. 
Neben der Aufwertung der Lebensraumfunktionen führt die extensive 
Dachbegrünung durch die Rückhaltung von Niederschlagswasser zu einer 
Minderung des Spitzenabflusses sowie zu einer kleinklimatischen Verbesserung 
durch Verdunstung und Feinstoffbindung. Zudem kann durch eine Dachbegrünung 
ein Beitrag zur nächtlichen Kaltluftproduktion des Raumes geleistet werden. 
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So führt die geplante Bebauung kleinräumig zu einer Veränderung des Lokalklimas 
durch Luftstauungen und Wärmespeicherung infolge der teilweisen Versiegelung und 
Bebauung der Freifläche. Jedoch können durch die Festsetzung von 
grünordnerischen Maßnahmen Strukturen geschaffen werden, die diesen negativen 
Effekten entgegenwirken und einen positiven Beitrag zum Klima leisten.  
Erhebliche, klimatische Auswirkungen sind bei der geplanten, aufgelockerten 
Bebauung, im Kontext der verbleibenden Ausgleichsräume, jedoch nicht zu erwarten. 
Zu Landschaftselement: 
Der Hinweis zu dem Landschaftselement mit der Kennung DENWLE0649070273 
wird zur Kenntnis genommen. Vorliegend handelt es sich um ein Landschaftselement 
„Feldgehölz“. Der § 4 (1) Nr. 3 LNatschG NRW nimmt Bezug zu dem Verbot der 
Beeinträchtigung von Feldgehölzen bei landwirtschaftlicher Nutzungen. Um 
begriffliche Unklarheiten zu vermeiden, sei darauf hingewiesen, dass es sich bei 
dieser Angabe allerdings nicht um einen geschützten Landschaftsbestandteil im 
Sinne von § 29 BnatSchG handelt. Das Feldgehölz ist somit weder durch den 
Landschaftsplan, den Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen oder den 
rechtskräftigen Bebauungsplan allgemein geschützt oder planungsrechtlich gesichert 
und wurde daher nicht mit seiner in Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung 
bestehende Kennzeichnung im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zum 
Bebauungsplan Nr. 252/I mit aufgenommen. Im Artenschutzgutachten ist das 
Feldgehölz als solches in der Bestandsaufnahme und der ökologischen Wertigkeit 
entsprechend beschrieben und beurteilt worden. Im derzeit rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan Nr. 109/I „Hitdorf-Nord“ ist die Fläche als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ festgesetzt. Im Rahmen der 
Baufeldentwicklung kann dieser Gehölzbestand unter Beachtung der Bestimmungen 
des § 39 (5) Nr. 2 BNatschG („Verbot der Beseitigung in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September (Brutzeit) “) somit entfallen. 
Zu Verkehrsanbindung / alternative Erschließung: 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde die Situation auf dem 200 m langen 
Streckenabschnitt der Ringstraße zwischen der Weinhäuserstraße und der 
Widdauener Straße betrachtet. Auf Grund der hohen Dichte von 
Fahrbahneinengungen und Fahrzeugen des Hol- und Bringverkehrs, kommt es 
zeitweise zu (temporären, kleinräumigen) Störungen im Verkehrsfluss. Durch 
Maßnahmen, wie beispielsweise das Halteverbot zwischen den Häusern Ringstraße 
86 und 88 konnte bereits eine Verbesserung des Verkehrsflusses festgestellt 
werden. Insgesamt ist durch die vorgesehene Planung mit keinen wesentlichen 
Auswirkungen, wie eine deutlich erhöhte Verkehrsbelastung und Rückstau, auf die 
umliegenden Straßen zu rechnen. An den Knotenpunkten Ringstraße / 
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Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße ist die Verkehrsqualität 
weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten. 
Eine Anbindung über die nordöstlich verlaufende Weinhäuserstraße ist, wie in der 
Stellungnahme dargestellt, aufgrund der erhöhten Flächenversieglung des 
Feldweges sowie aufgrund des fehlenden Planungsrecht auch zukünftig nicht 
vorgesehen. Die verkehrliche Anbindung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse des 
Verkehrsgutachtens weiterhin über die Weinhäuserstraße. Es ist davon auszugehen, 
dass die Ergebnisse plausibel ermittelt wurden und der Verkehrsfluss auch zukünftig 
funktionieren wird. 
Zu Standort: 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz, eine Vielzahl an Standorten geprüft. 
Viele davon erwiesen sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, 
während an mehreren Standorten bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an 
der Ringstraße in Hitdorf). Für weitere Standorte läuft derzeit das 
Bauleitplanverfahren oder wurde bereits abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Da anderwärtige Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf 
sowie in benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, ist der 
Bau einer 6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin notwendig, um 
den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu können. 
Unter Berücksichtigung der Anmeldezahlen aus den Vorjahren ist davon 
auszugehen, dass ungefähr 1/3 der Kinder aus Hitdorf selbst kommen wird und ein 
Großteil aus den umliegenden Stadtteilen.  
Auch wenn die geplante Standortwahl in Teilen dem Ziel einer Verkehrs- und CO2-
Reduzierung widerspricht, ist die Errichtung der Kita aufgrund des Bedarfs 
erforderlich. Zur Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs ist es 
vorgesehen, auf dem Grundstück selbst ausreichend Fahrradabstellplätze, auch für 
Lastenräder sowie herzustellen.  
Darüber hinaus sind zur Förderung der Elektromobilität Ladesäulen vorgesehen.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den Äußerungen zur Verkehrsanbindung, zum Standort und zu Kita-Plätzen wird 
nicht gefolgt.  
Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Bevölkerungsentwicklung und Bedarf an Kita-Plätzen: 
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
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es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
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detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Zur rechtlich erforderlichen Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Bezug zu den 
Ergebnissen der Bedarfsermittlung der Stadt Levekusen besteht für den 
Bebauungsplan Nr. 252/I somit ein Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 
Zu Gehweg:  
Der Hinweis zum sogenannten „Kopplungs- und Verhältnismäßigkeitsgebot“ ist 
korrekt und wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführung, dass der Bebauungsplan 
grundsätzlich nicht dazu dient, Mängel in der Umgebung zu beheben, bleibt weiterhin 
bestehen. Die planungsrechtlichen Maßnahmen beschränken sich auf die 
Erfordernisse, die sich unmittelbar aus der geplanten Entwicklung ergeben. Dennoch 
wird anerkannt, dass Maßnahmen im Bereich der Weinhäuser Straße erforderlich 
sind, jedoch nicht allein ausgelöst vom Bauleitplanverfahren.  
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
 
Zu Fahrradstraße: 
Im Verkehrsgutachten wird in Erwägung gezogen, die Weinhäuser Straße aufgrund 
des höheren Radverkehrs als Fahrradstraße zu widmen. Die Umwidmung der Straße 
ist nicht Bestandteil des vorliegenden Bauleitplanverfahrens. Im Verkehrsgutachten 
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werden die Auswirkungen der Planung auf Basis der bestehenden Verkehrssituation 
ermittelt. Sollte es künftig zu einer Umwidmung der Weinhäuserstraße kommen, sind, 
falls erforderlich, separate Untersuchungen anzufertigen. 
Zu Verkehrsgutachten: 
Grundsätzlich kann sich die Prognose eines zu erwartenden Verkehrsaufkommens 
einer geplanten Einrichtung nur auf Erfahrungswerte aus vergleichbaren 
Einrichtungen stützen. Die konkreten Rahmenbedingungen (z.B. Öffnungszeiten der 
Kita, Tätigkeiten, Arbeitszeiten und Herkunft der Begleitpersonen etc.) variieren von 
Einrichtung zu Einrichtung, so dass lediglich ein Schätzwert für die geplante 
Einrichtung angegeben werden kann, der mit einem statistischen Fehler behaftet ist. 
Zu Tabelle 3-5: Die Tabelle wurde im Rahmen der bundesweiten Mobilitätserhebung 
MiD (Mobilität in Deutschland) 2008 anhand einer Stichprobe erhoben. Die 
Probanden mussten hierbei alle an einem Stichtag durchgeführten Wege 
protokollieren, also nicht nur die Hol- und Bringewege. Für die Tabelle wurde im 
Wesentlichen der Hol- und Bringeverkehr mit Quelle oder Ziel "Kindergarten" 
ausgewertet. Da aufgrund der Untersuchungsmethodik die Wege der Probanden 
einem Hauptverkehrszweck zugeordnet wurden, ist es möglich, dass z.B. 
morgendliche Wege der Begleitpersonen vom Kindergarten zur Arbeit als 
Arbeitswege und nicht als Begleitwege gerechnet wurden. Daher liegen die 
morgendlichen Anteile beim Quellverkehr unplausibel niedrig und deutlich niedriger 
als die entsprechenden Anteile des morgendlichen Zielverkehrs. Es kann daher 
davon ausgegangen werden, dass die Tabelle "Quellverkehr" im Wesentlichen den 
Holverkehr abbildet. Morgendliche Wege vom Kindergarten nach Hause werden 
allerdings als Begleitwege registriert, so dass morgens in den Prozentwerten auch 
Rückwege des Bringeverkehrs enthalten sind. 
Das verwendete Programm Ver_Bau enthält auch Tagesgangtabellen aus neueren 
Untersuchungen (2017/18), bei denen explizit das Verkehrsaufkommen an 
Kindergärten und Kitas erhoben wurde. Die Stundenanteile zeigen aufgrund ihres 
Charakters als Stichprobenuntersuchung erwartungsgemäß Abweichungen 
untereinander. Für die Stunde 16:00 – 17:00 Uhr lagen die Quellverkehr-
Tagesanteile an zehn untersuchten Kitas in einem Spektrum von 0% bis 25,93%; das 
Mittel lag bei 9,1%. Der für diese Stunde gewählte Wert von 9,31% für die 
Untersuchung der Kita Weinhäuserstraße liegt damit nahe am Mittelwert dieses 
Spektrums. 
In Bezug auf den morgendlichen Bringeverkehr (Tabelle 3-4) wurden die Daten 
anhand einer Erhebung des Bringeverkehrs an Leverkusener Kitas gewonnen. Auch 
hierbei handelt es sich um einen Mittelwert, von dem das Verkehrsgeschehen an 
einer individuellen Kita abweichen kann. 
Im Ergebnis wurde die Tabelle 3-5 im Verkehrsgutachten richtig angewandt. Folglich 
sind auch die weiteren Ergebnisse, die aus der Tabelle abgeleitet wurden, plausibel 
und richtig.  
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
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in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Zu Verkehrssicherheit / Begegnungsverkehr: 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben.  
De Fahrbahn entspricht hinsichtlich ihrer Breite dem Standard der RASt 06. Durch 
parkende Autos wird die Begegnung zweier Pkw zum Teil eingeschränkt. Aufgrund 
der relativ geringen Verkehrsstärke, auch in den morgendlichen und abendlichen 
Spitzenstunden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung auf diesem kurzen 
Abschnitt relativ gering. Zudem sorgen die versetzten Hol- und Bringzeiten für eine 
entzerrte Verkehrssituation. Durch die Herstellung von ausreichend Stellplätzen im 
Plangebiet, wird die Weinhäuserstraße von parkenden Autos des Hol- und 
Bringverkehrs freigehalten und es wird sichergestellt, dass das Bringen und Abholen 
der Kinder ohne Verzögerungen erfolgen kann.  
Die Länge des Abschnittes der Weinhäuserstraße von dem Kreisverkehr 
Weinhäuserstraße / Ringstraße bis zum Plangebiet ist mit 180 m als relativ kurz zu 
betrachten. Durch parkende Autos kann der Verkehrsfluss kurz unterbunden werden, 
was jedoch zu keiner wesentlichen Verschlechterung führt. Im Begegnungsfall ist 
lediglich mit geringen Wartezeiten zu rechnen. Seitens der Verwaltung wurde geprüft, 
ein temporäres Halteverbot im Bereich des Straßenabschnittes der 
Weinhäuserstraße zwischen der Einmündung zum Eulenkamps und dem 
Plangebietes einzurichten und dies durch Schilder deutlich zu machen. Hierdurch 
wird dem an dieser Stelle zu erwartenden Begegnungsverkehr in den Hol- u 
Bringzeiten entsprochen. 
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr, kein Schwerlastverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann 
davon ausgegangen werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht 
und die Kita fußläufig gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit ist es vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den 
Gehweg durchgehend auszuführen. 
Insgesamt ist durch die vorgesehene Planung mit keinen wesentlichen 
Verschlechterungen auf die umliegenden Straßen zu rechnen. An den 
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Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße 
ist die Verkehrsqualität weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den geäußerten Bedenken zum 
Bedarf, zur Bevölkerungsentwicklung sowie zum Verkehrsgutachten wird nicht 
gefolgt. 
Den Äußerungen wird hinsichtlich des Entfalls von Stellplätzen sowie zur fußläufigen 
Zuwegung teilweise gefolgt. 
Den Äußerungen zu Fahrradstellplätzen wird durch die Planung entsprochen.
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Außenbereich / Klima: 
Das Plangebiet befindet sich zwar im Außenbereich, grenzt jedoch direkt an eine 
vorhandene Siedlungsstruktur an. Südlich befindet sich Wohnbebauung und östlich 
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eine Kleingartenanlage. Zur Schaffung von Planungsrecht in Außenbereichen, ist 
soweit städtebaulich erforderlich, ein Bebauungsplan aufzustellen. Aufgrund des 
Rechtsanspruchs und des Bedarfs an Kitaplätzen in Hitdorf und den umliegenden 
Stadtteilen in Verbindung mit fehlenden Alternativ-Standorten, stellt die Kita einen 
öffentlichen Belang dar und die Aufstellung des Bebauungsplans ist gerechtfertigt.  
Der Neubau einer Kita führt zwangsläufig zur Versiegelung einer bislang unbebauten 
Fläche. Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung 
und finden auch ausreichend Berücksichtigung in der Planung. Hierzu werden auf 
Ebene des Bebauungsplans Festsetzungen bezüglich umfangreicher 
Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und 
das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum einen der 
natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Durch Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden Rechnung getragen. Die bauliche Dichte wird so gewählt, dass eine effiziente 
und ressourcenschonende Entwicklung erfolgen kann. Insgesamt soll die Fläche 
unter hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten 
Bau, entwickelt werden. 
Zudem werden ein Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan 
erstellt. Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den 
Planzustand ein ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten. Ein externer 
Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die Eingriffe in Natur und Landschaft werden 
vollständig innerhalb des Plangebietes kompensiert. Die lokale Kalt- und 
Frischluftproduktion werden durch die Bebauung lediglich in geringen Teilen 
reduziert werden. Insgesamt ist jedoch mit keiner wesentlichen Beeinträchtigung zu 
rechnen.  
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück selbst 
versickert. Hierzu werden unter anderem Versickerungsrigolen im Bereich der 
Parkflächen und der Außenspielflächen vorgesehen. Eine Einleitung in den Kanal ist 
nicht vorgesehen.  
Zu CO2-Bilanz: 
Die Rechtsprechung zur Erstellung einer THG-Bilanzierung bzw. CO2-Bilanz betrifft 
die Ebene der Vorhabenzulassung, nicht aber die Ebene der Bauleitplanung. 
Insbesondere bei Angebotsbebauungsplänen, bei denen häufig noch keine 
Gewissheit über das zu errichtende Vorhaben besteht, ist eine konkrete CO²-
Bilanzierung nicht möglich. Eine Bilanzierung ist auf Ebene des 
Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich.  
Zu Bedarf an Kita-Plätzen:  
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
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im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
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Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
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Zu Verkehr:  
Auch wenn die geplante Standortwahl in Teilen den Zielen der Klimaschutz- und 
Mobilitätskonzept der Stadt Leverkusen widerspricht, ist die Errichtung der Kita 
aufgrund des Bedarfs erforderlich.  
Zur Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs ist es vorgesehen, auf dem 
Grundstück selbst ausreichend Fahrradabstellplätze, auch für Lastenräder sowie 
herzustellen.  
Darüber hinaus sind zur Förderung der Elektromobilität Ladesäulen vorgesehen.  
Zu Verkehrssicherheit: 
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Durch die Geschwindigkeitsbegrenzung werden das 
Unfallrisiko reduziert und eine sichere Verkehrsführung in Wohngebieten ermöglicht.  
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
Insgesamt ist durch die vorgesehene Planung mit keinen wesentlichen 
Verschlechterungen auf die umliegenden Straßen zu rechnen. An den 
Knotenpunkten Ringstraße / Weinhäuserstraße und Ringstraße / Widdauener Straße 
ist die Verkehrsqualität weiterhin mit der Qualitätsstufe A (sehr gut) zu bewerten.  
Um möglichen Problemen mit dem ruhenden Verkehr und der Abwicklung des Hol- 
und Bringverkehr vorzubeugen, sind ausreichend Stellplätze vorgesehen. Die Anzahl 
der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt 
Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene Planung insgesamt 10 
Stellplätze errichtet werden. Angaben des Verkehrsgutachtens zufolge sind für das 
Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze notwendig. 
Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive drei 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur, für den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 
Zusätzlich sind zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Anders 
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als bei der AWO-Kindertagesstätte entlang der Ringstraße, ist nicht davon 
auszugehen, dass die Weinhäuserstraße zusätzlich als Parkraum genutzt wird. 
Anpassungen bestehender Straßeninfrastrukturen, die nicht im direkten 
Zusammenhang mit der Planung stehen, sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens 
und erfolgen, sofern erforderlich, im Rahmen separater Planungen und 
Zuständigkeiten. Durch das vorliegende Bauleitplanvorhaben entsteht kein 
Ausbaubedarf der Bernsteintrasse. 
Zu Immissionen:  
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Schallgutachten zur Ermittlung des 
Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Es ergeben sich durch die Planung der 
Kita lediglich geringfügige Erhöhungen von maximal 1,1 dB im direkten Umfeld der 
vorgesehenen Kita im Vergleich zur Bestandssituation. Erhöhungen des 
Verkehrslärms um 1 bis 2 dB sind für das menschliche Ohrt nicht wahrnehmbar. 
Ferner werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine 
Wohngebiete nicht überschritten. Die 16. BImSchV ist für den Bau oder die 
wesentliche Änderung von Verkehrswegen anzuwenden und wird im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens hilfsweise herangezogen, da keine Richtlinien zur 
Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen der planbedingten Mehrverkehre 
vorliegen. An den Wohngebäuden im direkten Umfeld des Vorhabens wurden daher 
in der schalltechnischen Untersuchung Immissionsorte gebildet und im Hinblick auf 
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV untersucht. 
Durch die geplante Entwicklung ist mit einer geringfügigen Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens zu rechnen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der 
Verkehrszunahme jedoch nicht von einer wesentlichen Verschlechterung der 
Luftqualität durch zusätzliche Abgasemissionen auszugehen. Ferner ist davon 
auszugehen, dass künftig durch Nutzung emissionsarmer und / oder elektrischer 
Fahrzeuge die Emissionen weiter reduziert werden. Gesunde und verkehrssichere 
Wohnverhältnisse sind weiterhin gegeben.  
Zu Standort: 
Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine 
hohe Priorität bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung 
durch Hol- und Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden 
Generationenwechsel in den Wohngebieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch 
in diese Richtung entwickeln.  
Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut 
angebunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, während an mehreren Standorten 
bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der Ringstraße in Hitdorf). Für 
weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder wurde bereits 
abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Ehemalige Kitaeinrichtungen, wie beispielsweise die in Rheindorf wurden aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) als abgängig eingestuft. Beide 
Gebäude sollen abgerissen werden. Am Standort Bodestraße ist bereits ein Kita-
Neubau und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen geplant. 
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Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung unterzogen. Die 
untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind nicht 
verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin als angemessen erachtet, 
um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu 
können. 
Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu 
achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und 
Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner 
kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 
werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der 
Siedlungsstruktur auf der bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden 
Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Zur pädagogischen Zielsetzung: 
Die pädagogische Zielsetzung einer Kita basiert nicht auf der Gesamtzahl der 
Gruppen, sondern vielmehr auf der räumlichen, organisatorischen und konzeptionellen 
Gestaltung. Auch in einer 6-gruppigen Kita können kleinteilige Lern- und 
Erziehungseinheiten umgesetzt werden.  
Zu Kosten: 
Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung 
durch einen privaten Vorhabenträger, so dass der Stadt keine investiven Kosten für 
die Schaffung des Planungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Die 
Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und Ländern, 
Trägern der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für 
die Betreuung gezahlt. Die Sicherung der Finanzierung der Kita ist jedoch nicht im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu klären. 
Zu Nutzung: 
Die Ausrichtung des Bauvorhabens ist ausschließlich für eine Kindertagesstätte 
vorgesehen. Hinsichtlich der gegenüber dem Stand der öffentlichen Auslegung 
dargelegten Art der baulichen Nutzung, mit dem Bebauungsplan auch 
Nachnutzungen für kulturelle oder sonstige Zwecke zu ermöglichen, wird diese 
Nutzung in der Endfassung des Bebauungsplans durch das Planungsrecht nicht 
weiter ermöglicht. 
Anlagen für kulturelle und sonstige Zwecke sind vor dem Hintergrund des Bedarfs an 
Kita-Plätzen und der Sicherstellung der Errichtung einer Kita, nicht weiter Bestandteil 
des Bebauungsplans. Somit wird mit dem städtebaulichen Konzept ausschließlich die 
Nutzung als Kindertagesstätte verfolgt 
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Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete. Sollten zukünftig weitere Fläche entwickelt werden, wären im Rahmen 
eines neuen Bauleitplanverfahrens hierzu die Auswirkungen zu untersuchen.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zur Bevölkerungsentwicklung, zur 
Verkehrsanbindung sowie zu Kosten wird nicht gefolgt.  
Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt.  
Den Äußerungen wird hinsichtlich anderweitiger Nutzungen gefolgt.



84 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Boden, Natur und Landschaft:  
Das Plangebiet befindet sich zwar im Außenbereich, grenzt jedoch direkt an eine 
vorhandene Siedlungsstruktur an. Südlich befindet sich Wohnbebauung und östlich 
eine Kleingartenanlage. Zur Schaffung von Planungsrecht in Außenbereichen, ist 
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soweit städtebaulich erforderlich, ein Bebauungsplan aufzustellen. Aufgrund des 
Bedarfs an Kitaplätzen in Hitdorf und den umliegenden Stadtteilen und den 
fehlenden Alternativ-Standorten, stellt die Kita einen öffentlichen Belang dar und die 
Aufstellung des Bebauungsplans ist gerechtfertigt. 
Der Neubau einer Kita führt zwangsläufig zur Versiegelung einer bislang unbebauten 
Fläche. Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung 
und finden auch ausreichend Berücksichtigung in der Planung. Hierzu werden auf 
Ebene des Bebauungsplans Festsetzungen bezüglich umfangreicher 
Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und 
das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum einen der 
natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Durch Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden Rechnung getragen. Die bauliche Dichte wird so gewählt, dass eine effiziente 
und ressourcenschonende Entwicklung erfolgen kann. Insgesamt soll die Fläche 
unter hohen ökologischen Standards, auch in Bezug auf einen energieeffizienten 
Bau und der Energieversorgung, entwickelt werden.  
Zudem werden ein Umweltbericht sowie ein landschaftspflegerischer Begleitplan 
erstellt. Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den 
Planzustand ein ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten. Ein externer 
Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die Eingriffe in Natur und Landschaft werden 
vollständig innerhalb des Plangebietes kompensiert. Die lokale Kalt- und 
Frischluftproduktion werden durch die Bebauung lediglich in geringen Teilen 
reduziert werden. Insgesamt ist jedoch mit keiner wesentlichen Beeinträchtigung zu 
rechnen.  
Zu Überschwemmungsgebiet: 
Das Plangebiet liegt nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. 
Lediglich im Falle eines extremen Hochwasserereignisses, welches statistisch 
gesehen seltener als alle 100 Jahre zu erwarten ist, wird ein Großteil des 
Plangebietes überschwemmt. Innerhalb der textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan wird auf die überschwemmungsgefährdeten Bereiche sowie auf eine 
hochwasserangepasste Bauweise hingewiesen. Eine hochwasserangepasste 
Bauweise wird durch das Bauvorhabenberücksichtigt. Zur Berücksichtigung des 
überschwemmungsgefährdeten Bereichs wird in den textlichen Hinweisen zum 
Bebauungsplan auf eine hochwasserangepasste Bauweise verwiesen. 
Zu Versickerung: 
Das im Bereich der Gemeinbedarfsfläche anfallende Niederschlagswasser wird über 
Versickerungsrigolen im Bereich der Parkplatzfläche sowie im südwestlichen Bereich 
der Außenspielfläche versickert werden. Ein Anschluss an die Kanalisation ist für das 
Niederschlagswasser nicht vorgesehen.  
Zu Erdbebengebiet:  
Das Plangebiet liegt in Erdbebenzone 1 gemäß der Karte der Erdbebenzonen in 
Deutschland.  
Die Erdbebenzone 1 erstreckt sich nicht nur auf den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans, sondern über beträchtliche Teile des Stadtgebiets von Leverkusen, 
darunter die gesamte nähere Umgebung. Es liegen keine Hinweise über eine 
besondere Gefahr im Geltungsbereich des Bebauungsplans vor. Zur 



89 
 

Berücksichtigung des erdbebensicheren Bauens wird in den textlichen Hinweisen 
zum Bebauungsplan auf die Erdbebenzone 1 sowie auf entsprechende DIN-Normen 
zum Hochbau verwiesen. 
Zu CO2-Bilanz: 
Die Rechtsprechung zur Erstellung einer THG-Bilanzierung bzw. CO2-Bilanz betrifft 
die Ebene der Vorhabenzulassung, nicht aber die Ebene der Bauleitplanung. 
Insbesondere bei Angebotsbebauungsplänen, bei denen häufig noch keine 
Gewissheit über das zu errichtende Vorhaben besteht, ist eine konkrete CO²-
Bilanzierung nicht möglich. Eine Bilanzierung ist auf Ebene des 
Bauleitplanverfahrens nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich.  
Zu Bedarf an Kita-Plätzen:  
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde von dem 
Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt. 
Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus Hitdorf, 57 Kinder aus 
Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder aus sonstigen Orten für 
die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
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Die Bedarfsplanung für das Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke 
wird jährlich fortgeschrieben. Bei der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 
wird anhand der Bevölkerungsanzahl der Bedarf ermittelt.  
Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte.  
Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe dar 
und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu kommt, 
dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher Einrichtung 
sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, 
z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. Auch die Träger 
können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder nicht) sie 
aufnehmen. So kann durchaus festgestellt werden, dass die Bedarfe mit Blick auf die 
bereits vorliegenden Vormerkungen im Onlineportal "Kita-Planer" in vereinzelten 
Stadtteilen durchaus höher sind, als es die rechnerischen Größen hergeben 
Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die Betreuungsplätze möglichst 
wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur Aufnahmeentscheidung kann auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit ergeben sich unterschiedlichste 
Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen. Zur rechtlich erforderlichen 
Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Bezug zu den Ergebnissen der 
Bedarfsermittlung der Stadt Levekusen besteht für den Bebauungsplan Nr. 252/I 
somit ein Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
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Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Die Ausrichtung des Bauvorhabens ist ausschließlich für eine Kindertagesstätte 
vorgesehen. Hinsichtlich der gegenüber dem Stand der öffentlichen Auslegung 
dargelegten Art der baulichen Nutzung, mit dem Bebauungsplan auch 
Nachnutzungen für kulturelle oder sonstige Zwecke zu ermöglichen, wird diese 
Nutzung in der Endfassung des Bebauungsplans durch das Planungsrecht nicht 
weiter ermöglicht. 
Anlagen für kulturelle und sonstige Zwecke sind vor dem Hintergrund des Bedarfs an 
Kita-Plätzen und der Sicherstellung der Errichtung einer Kita, nicht weiter Bestandteil 
des Bebauungsplans. Somit wird mit dem städtebaulichen Konzept ausschließlich die 
Nutzung als Kindertagesstätte verfolgt. 
Hinsichtlich der Nutzung als Kindertagesstätte kann die Einrichtung grundsätzlich 
durch Kinder aller Altersgruppen genutzt werden. 
Zu Standort: 
Wohnortnahe Versorgung und fußläufige Erreichbarkeit haben grundsätzlich eine 
hohe Priorität bei der Planung neuer Standorte um dem Ziel der Verkehrsvermeidung 
durch Hol- und Bringverkehr zu entsprechen. Durch den anstehenden 
Generationenwechsel in den Wohngebieten von Hitdorf wird sich das zukünftig auch 
in diese Richtung entwickeln.  
Die Weinhäuser Straße ist aufgrund der Lage aber auch verkehrlich grundsätzlich gut 
angebunden, was im Verkehrsgutachten entsprechend bestätigt wird. 
Seitens der Verwaltung wurden im Laufe der Jahre, seit Einführung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr, eine Vielzahl an Standorten geprüft. Viele davon erwiesen sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nicht umsetzbar, während an mehreren Standorten 
bereits Einrichtungen realisiert wurden (z. B. an der Ringstraße in Hitdorf). Für 
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weitere Standorte läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren oder wurde bereits 
abgeschlossen (z. B. Fester Weg). 
Ehemalige Kitaeinrichtungen, wie beispielsweise die in Rheindorf wurden aufgrund 
ihrer Beschaffenheit (Leichtbau- / Containerbauweise) als abgängig eingestuft. Beide 
Gebäude sollen abgerissen werden. Am Standort Bodestraße ist bereits ein Kita-
Neubau und am Standort Weichselstraße ein Neubau mit Räumlichkeiten für zwei 
Großtagespflegestellen geplant. 
Darüber hinaus wurden die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Standort-Vorschläge soweit möglich und erforderlich, einer Prüfung unterzogen. Die 
untersuchten Flächen erweisen sich jedoch teils als ungeeignet und / oder sind nicht 
verfügbar bzw. nicht im städtischen Besitz. 
Die Betrachtung von Planungsalternativen sowie deren Umsetzung wurde und wird 
somit durch die Stadt Leverkusen vorgenommen. Da anderwärtige 
Grundstücksflächen zur Errichtung einer Kindertagesstätte in Hitdorf sowie in 
benachbarten Stadtteilen gegenwertig nicht zur Verfügung stehen, wird der Bau einer 
6-zügigen Kita im Bereich der Weinhäuserstraße weiterhin als angemessen erachtet, 
um den bestehenden Gesamtbedarf an Kitaplätzen in Leverkusen decken zu 
können. 
Weiterhin ist insbesondere bei der Wahl von Kita-Standorten auf die Umgebung zu 
achten. Im vorliegenden Fall ist die direkte Umgebung durch Wohnbebauung und 
Freiflächen geprägt, was für einen Kita-Standort als geeignet eingestuft wird. Ferner 
kann auf die bereits vorhandene Infrastruktur in der Umgebung zurückgegriffen 
werden, so dass hierdurch keine zusätzlichen Flächen durch Erschließungsstraßen 
versiegelt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass sich die Fläche am Rande einer von Wohnbebauung geprägten 
Siedlung befindet und durch die Neubebauung ein „Lückenschluss“ in der 
Siedlungsstruktur auf der bisher nicht gestalteten Fläche zu den angrenzenden 
Kleingärten erfolgt. Weiterhin eignet sich die Fläche aufgrund der umliegenden 
Freifläche bzw. des vorgesehenen Naturerfahrungsraum als Standort für eine Kita. 
Zu Klimaschutz- und Mobilitätskonzept: 
Obwohl die geplante Standortwahl in Teilen den Zielen der Klimaschutz- und 
Mobilitätskonzept der Stadt Leverkusen widerspricht, ist die Errichtung der Kita 
aufgrund des Bedarfs sowie fehlender Standortalternativen erforderlich. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Kita nicht nur der Bedarfsdeckung in Hitdorf dienen 
wird, sondern auch der umliegenden Stadtteile. Dennoch entspricht die Standortwahl 
durch die direkt angrenzende Wohnbebauung in den Grundsätzen dem Ziel der 
„Stadt der kurzen Wege“ durch die direkt angrenzenden Wohnbebauungen. Zur 
Förderung des nicht motorisierten Individualverkehrs und der Verkehrssicherheit ist 
es vorgesehen, künftig eine durchgängige Fußwegeverbindung ab dem Kreisverkehr 
Ringstraße / Weinhäuserstraße herzustellen. Im Bereich der Ringstraße befindet sich 
zudem die Bushaltestelle „Leverkusen Weinhäuserstraße“, die ca. 250 m bzw. 
3 Gehminuten vom Plangebiet entfernt ist. Ferner ist das Plangebiet über den direkt 
angrenzenden südlichen Fuß- und Radweg angebunden und für die Erschließung mit 
dem Rad geeignet. Zur Förderung des Radverkehrs ist es zudem vorgesehen, 
ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, inklusive Lastenräder zu errichten.  
Darüber hinaus sind zur Förderung der Elektromobilität ausreichend Ladesäulen 
vorgesehen.  
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Zu Kinderbildungsgesetz:  
Aufgrund fehlender Alternativstandorte und des Bedarfs an Kitaplätzen, ist die 
Errichtung an einem Ort, der nicht für jedermann fußläufig erreichbar ist, ausreichend 
begründet. Anderweitige städtische Grundstücke stehen, anders als in der 
Stellungnahme vermutet, nicht zur Errichtung einer Kita zur Verfügung.  
Unter Berücksichtigung der Nähe zur St. Stephanus und Hand-Christian-Andersen-
Schule kann vorliegend auch eine frühzeitige Beziehung zu den Grundschulen 
aufgebaut werden. Grundsätzlich sind Kooperation sowohl mit den nahegelegenen 
Schulen als auch mit Grundschulen in etwas größerer Entfernung möglich. Den 
Eltern steht frei, an welchem Kitastandort das Kind angemeldet wird.  
Zur pädagogischen Zielsetzung: 
Die pädagogische Zielsetzung einer Kita basiert nicht auf der Gesamtzahl der 
Gruppen, sondern vielmehr auf der räumlichen, organisatorischen und konzeptionellen 
Gestaltung. Auch in einer 6-gruppigen Kita können kleinteilige Lern- und 
Erziehungseinheiten umgesetzt werden.  
Zu Versorgung:  
In einer Entfernung von ca. 250 m bzw. 3 Gehminuten besteht eine Anbindung des 
Plangebietes an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über die an der 
Ringstraße gelegene Bushaltestelle „Weinhäuserstraße“. Von hier aus verkehren im 
20-Minuten-Takt Busse in Richtung Nordwest zum Antoniushof sowie in Richtung 
des Monheimer Zentrums und Busbahnhofs. 600 m südlich bzw. 9 Gehminuten 
entfernt vom Plangebiet befindet sich die Bushaltestelle „Leverkusen Werftstraße“. 
Ebenfalls im 20-Minuten-Takt verkehren die Busse hier in entgegengesetzter 
Richtung Opladen Bahnhof, zum Leverkusener Ortszentrum sowie zum Bahnhof 
„Leverkusen Mitte“ welcher von Zügen des Nah- sowie Fernverkehrs angefahren 
wird. Insgesamt kann die Erschließung der Kita durch den ÖPNV als gut bis 
mittelmäßig bewertet werden. Hinsichtlich Versorgungseinrichtungen des täglichen 
Bedarfs befindet sich in ca. 500 m Entfernung ein Supermarkt und in ca. 1,1 km 
Entfernung ein Lebensmitteldiscounter.  
Zu Kosten: 
Für die geplante Kindertagesstätte an der Weinhäuserstraße erfolgt die Entwicklung 
durch eine private Investorin, so dass der Stadt keine investiven Kosten für die 
Schaffung des Planungsrechts und zur Errichtung des Vorhabens entstehen. Die 
Kosten für den Betrieb der Kita werden im Regelfall durch Kommunen und Ländern, 
Trägern der Einrichtungen, staatliche Zuschüsse sowie durch den Eltern-Beitrag für 
die Betreuung gezahlt. Die Sicherung der Finanzierung der Kita ist jedoch nicht im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu klären. 
Zu Verkehr und Verkehrssicherheit: 
Im Verkehrsgutachten wurden die durchschnittliche Belastung der umliegenden 
Straßen in den Spitzenstunden untersucht; die Spitzenstunden mit der höchsten 
verkehrlichen Belastung ergeben sich auch in Abhängigkeit von der geplanten Kita-
Nutzung im Plangebiet in den Zeiträumen von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr morgens und 
16:00 Uhr bis 17:00 Uhr abends. Die Verkehre erhöhen sich beispielsweise für den 
Knotenpunkt Ringstraße / Widdauener Straße in der morgendlichen Spitzenstunde 
um 53 Kfz und in der nachmittäglichen Spitzenstunde um 15 Kfz. Trotz der Zunahme 
in den Spitzenstunden ist dies als gut verträglich einzustufen und die festgestellten 
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Verkehrsmengen können gemäß gutachterlicher Untersuchung auf den bestehenden 
Verkehrsflächen mit sehr guter Qualität leistungsfähig abgewickelt werden.  
Auf der Weinhäuserstraße, der Ringstraße und auf der Widdauener Straße sowie auf 
weiteren Straßen in direkter Umgebung ist eine maximale Geschwindigkeit von 
30 km/h vorgeschrieben. Grundsätzlich wird durch die Geschwindigkeitsbegrenzung 
das Unfallrisiko reduziert. Die Durchsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung oder 
die Ahndung von Verstößen ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann davon ausgegangen 
werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht und die Kita fußläufig 
gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist es 
vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den Gehweg durchgehend 
auszuführen. Über die vorhandene Radwegeverbindung lässt sich die Kita zudem 
radläufig günstig erreichen. 
Um möglichen Problemen mit dem ruhenden Verkehr und der Abwicklung des Hol- 
und Bringverkehr vorzubeugen, sind ausreichend Stellplätze vorgesehen. Die Anzahl 
der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Stadt 
Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene Planung insgesamt 10 
Stellplätze errichtet werden. Angaben des Verkehrsgutachtens zufolge sind für das 
Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze notwendig. 
Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive drei 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur, für den Hol- und Bringverkehr vorgesehen. 
Zusätzlich sind zwei Stellplätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass die Weinhäuserstraße zusätzlich als Parkraum 
genutzt wird. 
Seitens der Verwaltung ist vorgesehen, ein temporäres Halteverbot im Bereich des 
Straßenabschnittes der Weinhäuserstraße zwischen der Einmündung zum 
Eulenkamps und dem Plangebietes einzurichten und dies durch Schilder deutlich zu 
machen.  
Zu Immissionen:  
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein Schallgutachten zur Ermittlung des 
Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Es ergeben sich durch die Planung der 
Kita lediglich geringfügige Erhöhungen von maximal 1,1 dB im direkten Umfeld der 
vorgesehenen Kita im Vergleich zur Bestandssituation. Erhöhungen des 
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Verkehrslärms um 1 bis 2 dB sind für das menschliche Ohrt nicht wahrnehmbar. 
Ferner werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine 
Wohngebiete nicht überschritten. Die 16. BImSchV ist für den Bau oder die 
wesentliche Änderung von Verkehrswegen anzuwenden und wird im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens hilfsweise herangezogen, da keine Richtlinien zur 
Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen der planbedingten Mehrverkehre 
vorliegen. An den Wohngebäuden im direkten Umfeld des Vorhabens wurden daher 
in der schalltechnischen Untersuchung Immissionsorte gebildet und im Hinblick auf 
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV untersucht. 
Durch die geplante Entwicklung ist mit einer geringfügigen Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens zu rechnen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der 
Verkehrszunahme jedoch nicht von einer wesentlichen Verschlechterung der 
Luftqualität durch zusätzliche Abgasemissionen auszugehen. Ferner ist davon 
auszugehen, dass künftig durch Nutzung emissionsarmer und / oder elektrischer 
Fahrzeuge die Emissionen weiter reduziert werden. Gesunde und verkehrssichere 
Wohnverhältnisse sind weiterhin gegeben.  
Zu weiterer Bebauung: 
Grundsätzlich richten sich Potentiale für den Wohnungsbau in Hitdorf nach den im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen dargestellten 
Wohnbauflächen. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen keine Planungen für weitere 
Baugebiete. Sollten zukünftig weitere Fläche entwickelt werden, wären im Rahmen 
eines neuen Bauleitplanverfahrens hierzu die Auswirkungen zu untersuchen.  
Anpassungen bestehender Straßeninfrastrukturen, die nicht im direkten 
Zusammenhang mit der Planung stehen, sind nicht Bestandteil dieses Verfahrens 
und erfolgen, sofern erforderlich, im Rahmen separater Planungen und 
Zuständigkeiten. Durch das vorliegende Bauleitplanvorhaben entsteht kein 
Ausbaubedarf der Bernsteintrasse. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Den Äußerungen zur Bedarfsplanung, zur Bevölkerungsentwicklung, zum Standort, 
zur Verkehrsanbindung, zu gesunden Wohnverhältnissen sowie zu Kosten wird nicht 
gefolgt.  
Den Äußerungen wird hinsichtlich anderweitiger Nutzungen gefolgt. 
Umweltrelevante Belange, Angaben zu Überschwemmungsbereichen und 
Erdbebengefährdung wurden im Planverfahren berücksichtigt.  
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II/B Stellungnahmen der Träger der öffentlichen Belange 
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II/B 1: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Parkplätzen: 
Grundsätzlich richtet sich die Anzahl der erforderlichen Stellplätze nach der 
Stellplatzsatzung der Stadt Leverkusen. Demnach müssten für die vorgesehene 
Planung insgesamt 10 Stellplätze errichtet werden. Angaben des 
Verkehrsgutachtens zufolge sind für das Planvorhaben insgesamt 15 Stellplätze 
notwendig. Gemäß städtebaulichem Konzept sind insgesamt 30 Stellplätze, inklusive 
drei Stellplätze mit Ladeinfrastruktur sowie zwei Stellplätze für Menschen mit 
Behinderung vorgesehen. Auch unter Berücksichtigung der Parkdauer ist davon 
auszugehen, dass ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen und Falschparkern 
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vermieden wird. Die Zuwegungen sind großzügig bemessen und mit dem 
Kinderwagen nutzbar.  
Zu Radstellplätze: 
Die Fahrradstellplätze sind im aktuellen städtebaulichen Konzept ausreichend breit 
dimensioniert. Für Lastenräder sind separate Stellplätze vorgesehen. Darüber hinaus 
sollen Elektroladestationen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine ausreichende Anzahl an Pkw-Stellplätzen sowie Stellplätze für Lastenräder 
werden durch die Planung berücksichtigt. 
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II/B 2: Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu a: 
Durch Aufstellung des Bebauungsplans wird das Planrecht zur Errichtung einer Kita 
geschaffen. Vorliegend erfolgt keine abschließende Regelung zur Betreibung der 
Einrichtung. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren sind die 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen zu prüfen.  
Die Ausrichtung des Bauvorhabens ist ausschließlich für eine Kindertagesstätte 
vorgesehen. Hinsichtlich der gegenüber dem Stand der öffentlichen Auslegung 
dargelegten Art der baulichen Nutzung, mit dem Bebauungsplan auch 
Nachnutzungen für kulturelle oder sonstige Zwecke zu ermöglichen, wird diese 
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Nutzung in der Endfassung des Bebauungsplans durch das Planungsrecht nicht 
weiter ermöglicht. 
Anlagen für kulturelle und sonstige Zwecke sind vor dem Hintergrund des Bedarfs an 
Kita-Plätzen und der Sicherstellung der Errichtung einer Kita, nicht weiter Bestandteil 
des Bebauungsplans. Somit wird mit dem städtebaulichen Konzept ausschließlich die 
Nutzung als Kindertagesstätte verfolgt. 
Zu b: 
Die Bezirksregierung Düsseldorf wurde im Rahmen der Trägerbeteiligung um 
Stellungnahme gebeten. Es wurden keine Bedenken geäußert. 
Der Umweltbericht wurde hinsichtlich der Begrifflichkeit „Achtungsabstand“ überprüft 
und angepasst. 
Zu c: 
Zu städtebauliches Konzept 
§ 22 Abs. 1a BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz besagt, dass 
Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und 
ähnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder 
hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung sind. 
Entsprechend erfolgt keine Untersuchung.  
Zu Ermittlung und Überprüfung der gewerblichen Immissionen, hinsichtlich der 
Stellplatznutzung sowie von technischen Anlagen wird hilfsweise die TA Lärm 
herangezogen, auch wenn Anlagen für soziale Zwecke nicht explizit in den 
Anwendungsbereich der TA Lärm fallen.  
Die schalltechnische Untersuchung erfolgte auf Grundlage des städtebaulichen 
Konzepts vom 25.04.2022. Im weiteren Verfahren erfolgten kleine Anpassungen des 
Konzeptes, wie unter anderem die Erhöhung der Anzahl der Stellplätze auf 30 und 
die Verschiebung in Richtung Norden. Die Berechnungen zum Parkplatz wurden auf 
Basis der prognostizierten Verkehre gemäß dem Verkehrsgutachten ermittelt. Daher 
sind aufgrund der erhöhten Stellplatzanzahl keine zusätzlichen Pkw-Bewegungen zu 
berücksichtigen. Durch die nördliche Verschiebung des Plangebäudes und des 
Parkplatzes wird der Abstand zu den Wohngebäuden vergrößert. Dies bedeutet, 
dass sowohl der Parkplatz als auch die Schallquelle der möglichen Haustechnik 
weiter entfernt liegen werden. 
Mit der aktuellen Planung sind keine relevanten Änderungen der bisherigen 
Berechnungsergebnisse zu erwarten sind. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die 
Beurteilungspegel an den nächstliegenden Wohngebäuden geringer ausfallen 
werden 
Zu Nr. 3, Abs. 7 Verladetätigkeiten 
Das Schallgutachten wird dahingehend angepasst, dass unter 6.1 Abs. 5 der Satz 
„Die hier dargestellten Berechnungsergebnisse basieren auf einer 
Schallausbreitungsrechnung auf Grundlage des Mittelungspegels LAFTeq für 
Schallquellen im Freien. Die Impulszuschläge für Verladetätigkeiten sowie 
Geräusche aus dem Lieferverkehr sind in den Emissionsansätzen bereits 
enthalten“ entfällt. Verladetätigkeiten werden nicht berechnet.  
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Zu Nr. 4.3.2: Vorbelastungen durch Betriebe 
Vorbelastungen durch Betriebe nordöstlich des Plangebietes sind aufgrund der 
Entfernung nicht von Belang. Darüber hinaus müssen die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm bereits an den direkt benachbarten Allgemeinen Wohngebieten eingehalten 
werden. Tags werden an allen Immissionsorten die um 6 dB geminderten anteiligen 
Immissionsrichtwerte unterschritten. Nachts liegt ebenfalls eine Unterschreitung vor. 
Ausgenommen hiervon sind die Immissionsorte 4, 5 und 6 mit Beurteilungspegeln 
von bis zu 36 dB(A). Diese ergeben sich aus dem bisher beispielhaft mit 
Lwa=80 dB(A) berücksichtigten haustechnischen Aggregat (obere Abschätzung). 
Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde beteiligt. Es wurden keine Bedenken 
geäußert.  
Zu 6.2.4 Randbedingungen 
Das Schallgutachten und die Begründung, inklusive Umweltbericht werden 
redaktionell angepasst. Die Formulierung „DIN 45681 / der TA Lärm“ wird verwendet.  
Die Randbedingungen sind bei der Detailplanung / Installation vom Hersteller der 
haustechnischen Anlagen zu berücksichtigen.  
Zu Nr. 7.4 Abs. 2 der TA Lärm  
Nr. 7.4 Abs. 2 der TA Lärm wird im Schallgutachten im Rahmen der Berechnung zum 
Verkehrslärm im Umfeld abgedeckt. 
Zu Nr. 8 Abs. 5 maßgeblicher Außenlärmpegel 
Bei der Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wird der Gewerbelärm gemäß 
Nr. 4.4.5.6 der DIN 4109-2 berücksichtigt. An den Fassaden, an denen ggf. der 
Immissionsrichtwert der TA Lärm durch die eigenen Schallquellen ( Parkplatz, 
Haustechnik, Lieferfahrzeug) überschritten wird, werden die tatsächlich berechneten 
Beurteilungspegel für den Gewerbelärm herangezogen, um den tatsächlich an 
diesen Fassadenbereichen vorliegenden Außenlärm zu berücksichtigen und eine 
entsprechende Dimensionierung der Außenbauteile vorzunehmen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Den Äußerungen wird hinsichtlich Begrifflichkeiten und Formulierungen teilweise 
gefolgt. 
Die lärmtechnische Betrachtung wird durch die Planung berücksichtigt. 
Den Äußerungen wird hinsichtlich anderweitiger Nutzungen gefolgt.
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II/B 3.1: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Gewerbe Gas, Wasser, Fernwärme, Strom und Telekommunikation 
bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3.2: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), zweites 
Schreiben 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Gewerbe Gas, Wasser, Fernwärme, Strom und Telekommunikation 
bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: NABU Stadtverband Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu a und b:  
Für das Plangebiet wurde mit dem seit dem 02.09.1998 rechtsgültigen 
Bebauungsplan Nr. 109/I „Hitdorf-Nord“ die Entwicklung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Kleingartenanlage“ planungsrechtlich vorbereitet. Die seinerzeit 
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angedachte Nutzung und Ausgestaltung der Fläche ist in der Örtlichkeit nicht 
umgesetzt worden, sodass sich die Fläche derzeit als unbebaute Freifläche darstellt.  
Ziel und Zweck der Planung ist es, vor dem Hintergrund des akuten Mangels sowie 
des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze, im östlichen Bereich das Planungsrecht 
für die Errichtung einer Kindertagesstätte zu schaffen. Im westlichen Bereich ist die 
ökologische Aufwertung und Umgestaltung der bestehenden Grünfläche geplant, um 
einen wohnortnahen Ort zum freien Spiel und zur Naturerfahrung zu entwickeln. Um 
eine solche städtebaulich geordnete Entwicklung zu erzielen, ist gemäß 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung eines Bebauungsplans 
erforderlich. 
Der Neubau einer Kita führt zwangsläufig zur Versiegelung einer bislang unbebauten 
Fläche. Aspekte des Klimaschutzes sind ein wichtiger Bestandteil der Bauleitplanung 
und finden auch ausreichend Berücksichtigung in der Planung. Hierzu werden auf 
Ebene des Bebauungsplans Festsetzungen bezüglich umfangreicher 
Begrünungsmaßnahmen, wie beispielweise die Begrünung von Flachdächern und 
das Anlegen von Grünflächen, getroffen. Grünflächen dienen zum einen der 
natürlichen Rückhaltung von Niederschlagswasser und zum anderen der 
Verbesserung des Mikroklimas (Hitze und Luft). Durch Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung wird dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. Die bauliche Dichte 
wird so gewählt, dass eine effiziente und ressourcenschonende Entwicklung erfolgen 
kann. Insgesamt soll die Fläche unter hohen ökologischen Standards, auch in Bezug 
auf einen energieeffizienten Bau, entwickelt werden. 
Zu c, d, e und f : 
Klimaschutz und Klimaanpassung sind wichtige Ziele, die bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen sowie nach § 1 Abs. 5 BauGB in die Abwägung einzubeziehen 
sind. Das Klimaanpassungskonzept der Stadt Leverkusen ist eine strategische 
Leitlinie und kein rechtlich bindendes Planungsinstrument. Es werden Ziele und 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Mobilität festgelegt, die es gilt zu 
berücksichtigen. Die Zielsetzungen werden durch kompensierende Maßnahmen wie 
Dach- und Fassadenbegrünung, die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sowie 
der Bauweise berücksichtigt. Aufgrund der projektierten Gebäudestellung sowie 
Kubatur ist mit keiner wesentlichen Auswirkung auf die Entstehung bzw. der Abfluss 
von Frisch- und Kaltluft zu rechnen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde zudem ein Umweltbericht erstellt, der unter 
anderem die Auswirkungen der Planung auf die relevanten Schutzgüter wie bspw. 
Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie gegenseitige 
Wechselwirkungen betrachtet. Die Beschreibung und Bewertung der Belange des 
Umweltschutzes sind gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in den 
Umweltbericht eingearbeitet worden. Insgesamt ist durch die geplante 
Nutzungsänderung von keinen erheblichen negativen Beeinträchtigungen zu 
rechnen. 
Zusätzlich wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erstellt, dessen 
Ergebnisse in die Planung eingeflossen sind. Im LBP wird der Eingriff in Natur und 
Landschaft bewertet und bilanziert, dies dient der Ermittlung des durch die Planung 
ausgelösten Kompensationsbedarfes. Im Ergebnis der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung ergibt sich für den Planzustand ein deutlich positiver 
ökologischer Gesamtwert von + 1.086 Punkten gegenüber dem ökologischen Wert 
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der Freifläche im Bestand. Ein externer Ausgleich ist folglich nicht erforderlich, die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig innerhalb des Plangebietes 
kompensiert.  
Der Bedarf an Kitaplätzen stellt ein öffentliches Interesse bzw. einen öffentlichen 
Belang dar, der die Errichtung einer Kita rechtfertigt. Der Versiegelungsgrad der 
Gesamtmaßnahme wird hierbei verhältnismäßig und maßvoll durch den 
Bebauungsplan vorbereitet. 
Zu g: 
In Leverkusen besteht ein nachgewiesener, hoher Bedarf an Kitaplätzen. 
Demgegenüber steht jedoch ein geringes Potenzial an geeigneten Flächen. Die 
Stadt Leverkusen steht in der Verantwortung, der örtlichen Bevölkerung ausreichend 
Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung oder einer Kindertagespflege.  
Grundsätzlich erfolgt durch Politik und Verwaltung eine Veröffentlichung der Kita-
Standorte, um diesbezüglich eine Transparenz und Information herzustellen. Hierzu 
wird jährlich eine Sachstandsvorlage bzw. ein Sachstandbericht zu den 
vorgesehenen Kita-Standorten erstellt. Im Jahr 2022 mit der Vorlage Nr. 2022/1618, 
im Jahr 2023 mit der Vorlage Nr. 2023/2461 und im Jahr 2024 im Mitteilungsblatt 
„z.d.A. Rat“ der Stadt Leverkusen (Ausgabe 12/2024). 
Der aktuelle Bedarf bzw. die Prognose des Bedarfs für den Stadtteil Hitdorf wurde 
von dem Fachbereich Kinder und Jugend (FB51) der Stadt Leverkusen zur 
Verfügung gestellt. Für das Kindergartenjahr 2023 / 2024 wurden 58 Kinder aus 
Hitdorf, 57 Kinder aus Rheindorf, Bürrig, Monheim und Langenfeld sowie 80 Kinder 
aus sonstigen Orten für die Kitas Hitdorfs vorgemerkt. 
Mit der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2025/2026 
(Vorlage Nr. 2024/3167 - Beschlussfassung in Sondersitzung KJ am 24.02.2025) 
ergibt sich weiterhin ein Platzdefizit von insgesamt 960 Betreuungsplätzen im 
Stadtgebiet Leverkusen. Mit der kurzfristig erforderlichen Schließung der städtischen 
Kita Scharnhorststraße erhöht sich das Defizit um weitere 110 Betreuungsplätze auf 
insgesamt 1.070 Plätze. 
Im Stadtbezirk I fehlen zum Kindergartenjahr 2025/2026 insgesamt 183 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre. Demgegenüber steht planungstechnisch 
ein Überhang von 235 Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt. Mit Blick auf die Schließung der Kita Scharnhorststraße erhöht sich das 
Defizit im U3-Bereich auf 195 Plätze und der Überhang im Ü3-Bereich reduziert sich 
auf 137 Plätze. Konkret für den Stadtteil Hitdorf ergibt sich dagegen ein kleiner 
Überhang von 4 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und ein Platzdefizit von 47 Plätzen 
für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Für Hitdorf muss darüber hinaus 
berücksichtigt werden, dass hier aufgrund der räumlichen Nähe der Stadtteil Bürrig 
mit einem Platzdefizit von 90 U3-Plätzen und 107 Ü3-Plätzen einfließt. 
Die vorgesehene Errichtung der Kita soll nicht nur der Deckung des Bedarfs in 
Hitdorf dienen, sondern auch der Versorgung der umliegenden Stadtteile.  
Darüber hinaus wird seitens der Verwaltung jährlich die Bedarfsplanung für das 
Stadtgebiet Leverkusen sowie für die einzelnen Bezirke fortgeschrieben. Bei der 
Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung wird anhand der Bevölkerungsanzahl 
der Bedarf ermittelt.  
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Zugrunde gelegt wird jährlich eine Vorausberechnung zur prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten fünf Jahre. Diese basiert auf den 
Ergebnissen der Vorausberechnung des Statistischen Landesamtes IT.NRW 2014 
bis 2040, wird jedoch rechnerisch auf die aktuelleren Zahlen der Stadt Leverkusen 
übertragen. Mit Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit dem Basisjahr 
2014, u. a. im Rahmen des Flüchtlingszuzugs, liegen Ungenauigkeiten in der 
Prognose auf der Hand. Mit der Entwicklung neuer Wohngebiete im Stadtgebiet kann 
es darüber hinaus durchaus sein, dass sich in eben diesen eine steigende 
Bevölkerungszahl zeigen wird, die bisher in der Prognose nicht berücksichtigt werden 
konnte. Die Zahlen der Bedarfsplanung stellen daher immer eine rechnerische Größe 
dar und geben unter Umständen nicht den tatsächlichen Bedarf wieder. Hinzu 
kommt, dass die Eltern grundsätzlich frei sind in ihrer Entscheidung, in welcher 
Einrichtung sie ihr Kind anmelden wollen. Hier können verschiedene Faktoren eine 
Rolle spielen, z. B. Träger, Größe, Konzept, gute Anbindung zum Arbeitsplatz etc.. 
Auch die Träger können frei entscheiden, welche Kinder (egal ob wohnortnah oder 
nicht) sie aufnehmen. Grundsätzlich gilt natürlich das Bestreben, die 
Betreuungsplätze möglichst wohnortnah zu vergeben. Eine Regelung zur 
Aufnahmeentscheidung kann auf Ebene des Bebauungsplans nicht erfolgen. Damit 
ergeben sich unterschiedlichste Fluktuationen zwischen den Stadtteilen. 
Darüber hinaus fließt die durch den Rat der Stadt Leverkusen festgelegte 
Versorgungsquote von 60 % im Bereich der unter 3-jährigen Kinder und 100 % im 
Bereich der über 3-jährigen Kinder in die Bedarfsplanung mit ein. Unter 
Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen erscheint die Annahme, 
dass zukünftig nur 60% der unter 3-jährigen Kinder einen Betreuungsplatz benötigen, 
wenig.  
Durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für unter drei Jährige 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Kinder unter drei Jahren in 
Betreuungseinrichtungen zukünftig ansteigen wird. Darüber hinaus hat in den 
wirtschaftlichen Strukturen ein Wandel stattgefunden bzw. findet immer noch statt. 
Immer mehr Familien sind darauf angewiesen, dass beide Elternteile berufstätig sind, 
was die Nachfrage an Betreuungsplätzen, insbesondere für unter 3-jährige Kinder, 
erhöht.  
Die von der Stadt Leverkusen angestrebte Bedarfsdeckung verfolgt das Ziel, den 
gesetzlichen Anspruch zu erfüllen und der Verpflichtung der Städte, ausreichend 
Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, nachzukommen.  
Selbst bei einem faktischen Rückgang der Bevölkerungszahlen, bleibt der Bedarf an 
zusätzlichen Betreuungsplätzen weiterhin bestehen. Dies liegt unter anderem an 
einer steigenden Betreuungsquote, veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowie einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher 
Betreuung. Insgesamt führt dies zu der Annahme, dass die Nachfrage nach 
Kitaplätzen unabhängig von der demografischen Entwicklung weiter zunehmen wird. 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nicht 
gleichmäßig auf alle Stadtteile auswirkt. Während in einigen Gebieten ein Rückgang 
der Einwohnerzahl zu verzeichnen ist, steigt in anderen Stadtteilen, insbesondere 
durch den Zuzug junger Familien, der Bedarf an Betreuungsplätzen. Dies trifft auch 
auf den Stadtteil Hitdorf zu, der mit seiner naturnahen und ruhigen Lage sowie einer 
guten sozialen Infrastruktur einen attraktiven Wohnort für junge Familien darstellt.  
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Die Ermittlung bzw. die Darstellung Bedarfsplanung gemäß Kinderbildungsgesetz 
sowie die Veröffentlichung der verfügbaren Plätze in den jeweiligen Stadtteilen zum 
aktuellen Stand und in Zukunft obliegt der Stadt Leverkusen. Eine Offenlegung der 
detaillierten Bedarfsplanung ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht 
vorgesehen.  
Die aktuelle Versorgungslage zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten nicht 
ausreichen, um den Bedarf an Betreuungsplätzen vollständig zu decken. Vor diesem 
Hintergrund ist die Errichtung einer zusätzlichen Betreuungsstätte nicht nur 
gerechtfertigt, sondern stellt auch einen öffentlichen Belang dar. Die Bereitstellung 
ausreichender Betreuungsplätze ist eine wesentliche kommunale Aufgabe, um den 
gesetzlichen Anspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung sicherzustellen. Es 
ist erforderlich, den Ausbau der Betreuungsplätze bedarfsgerecht fortzusetzen. 
Neben der quantitativen Versorgung muss dabei auch die Qualität der Betreuung 
gesichert werden.  
Zur Beurteilung der Immissionen wurde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ein 
Schallgutachten zur Ermittlung des Verkehrslärms auf die Umgebung erstellt. Es 
ergeben sich dich lediglich geringfügige Erhöhungen von maximal 1,1 dB im direkten 
Umfeld der vorgesehenen Kita. Erhöhungen des Verkehrslärms um 1 bis 2 dB ist für 
das menschliche Ohrt nicht wahrnehmbar. Ferner kommt es zu keiner 
Überschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Allgemeine 
Wohngebiete. 
Durch die geplante Entwicklung ist mit einer geringfügigen Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens zu rechnen. Aufgrund des begrenzten Umfangs der 
Verkehrszunahme jedoch nicht von einer wesentlichen Verschlechterung der 
Luftqualität durch zusätzliche Abgasemissionen auszugehen. Ferner ist davon 
auszugehen, dass künftig durch Nutzung emissionsarmer und / oder elektrischer 
Fahrzeuge die Emissionen weiter reduziert werden.  
Zu h: 
Für das Plangebiet wurde mit dem seit dem 02.09.1998 rechtsgültigen 
Bebauungsplan Nr. 109/I „Hitdorf-Nord“ die Entwicklung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Kleingartenanlage“ planungsrechtlich vorbereitet. Die seinerzeit 
angedachte Nutzung und Ausgestaltung der Fläche ist in der Örtlichkeit nicht 
umgesetzt worden. Erweiterungsmöglichkeiten bestehen in Richtung Norden. Eine 
Erweiterung der vorhandenen Kleingartenanlage ist somit wohnortnah gesichert. 
Durch die Änderung des Planungsrechtes für eine Kindertagesstätte wird durch den 
Bebauungsplan Nr. 109/I weiterhin eine Fläche von ca. 8 ha für Kleingärten 
ausgewiesen. 
Zu i: 
Durch den Naturerfahrungsraum wird eine freiräumliche und ökologische Aufwertung 
der bereits im Bestand vorhandenen Grünfläche durch die Entwicklung von z. B. 
Wiesen- und Heckenstrukturen sowie Einzelbaumpflanzungen erzielt. Im Ergebnis 
lässt sich feststellen, dass mit Planung eine höhere Wertigkeit der Fläche vorliegt 
und nicht der ökologischen Wertigkeit einer Parkanlage entspricht.  
Durch Zuwegungen wird die Begeh- und Erlebbarkeit dieser Fläche für die 
Bevölkerung gewährleistet. Ferner wird so auch eine Verbindung zwischen der 
südlich angrenzenden Wohnbebauung und dem Kleingartenverein ermöglicht. Die 
Konkretisierung der Planung des Naturerfahrungsraums erfolgt losgelöst vom 
Bauleitplanverfahren. Durch Maßnahmen, wie beispielsweise Beschilderungen und 
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Hinweisschildern kann auch im Falle ohne ausgebildete Mitarbeiter*innen ein 
gesellschaftlicher und pädagogischer Mehrwert erzielt werden. Gleichwohl ist es 
durch die Stadt Leverkusen vorgesehen, den Betrieb des Naturerfahrungsraums 
durch qualifiziertes Personal des „Naturgut Ophoven“ durchführen zu lassen. 
Zu j: 
Im Sinne des Artenschutzes sind für die Außenbeleuchtung nur insektenfreundliche 
Beleuchtungen mit einem UV-freien Lichtstromspektrum (z. B. Natriumhoch-
druckleuchten, warmweiße LED) zulässig. Die Lichtfarbe muss unter 2.700 Kelvin 
und das Lichtspektrum zwischen 480 nm und 640 nm liegen. Das Optimum liegt 
zwischen 500 nm und 600 nm. Die Abstrahlrichtung der Leuchten ist nach unten zu 
richten, horizontale Lichtemissionen sind unzulässig. 
Ferner ist zur Außenbeleuchtung der folgende Hinweis im Bebauungsplan 
aufgenommen: „Bei der Wahl der Beleuchtung wird empfohlen, geschlossene 
Lampengehäuse zu verwenden und die Leuchtkörperhöhe so gering wie möglich zu 
halten.“ Hinsichtlich der zeitlichen Beschränkung der Lichtimmissionen kann auf 
Ebene des Bauleitplanverfahrens keine Regelung getroffen werden. Verbindliche 
Regelungen werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens getroffen. 
Zu k: 
Auf Ebene des Bebauungsplans ist festgesetzt, dass die Dachflächen sowie die 
geeigneten Fassadenflächen zu begrünen sind. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Den Äußerungen wird hinsichtlich Bedarf und Flächenentwicklung nicht entsprochen. 
Umweltrelevante Belange wurden im Planverfahren berücksichtigt. 
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II/B 5.1: PLEDOC GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Kenntnisnahme. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/B 5.2: PLEDOC GmbH, zweites Schreiben 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Versorgungsanlagen der PLEdoc GmbH betroffen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 6: Polizeipräsidium Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Polizei NRW bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die 
Hinweise zur Kriminalprävention werden an den Vorhabenträger weitergeleitet und 
im Rahmen der Ausführungsplanung geprüft. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/B 7: Technische Betriebe Leverkusen AöR 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der technischen Betriebe Leverkusen AöR bestehen keine Bedenken gegen 
die Planung.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



128 
 

II/B 8: Vodafone West GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/C: Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der 
Stadt Leverkusen 
II/C 1: Stadt Leverkusen, FB 31 Fachbereich Mobilität und Klimaschutz 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Errichtung von Photovoltaikanlagen in Kombination ist vorgesehen.  
Die Pflanzliste wurde dahingehend überarbeitet, dass „Blauregen“ aus der Pflanzliste 
genommen wurde.  
Fußwege sind zum Teil entlang der Weinhäuserstraße vorhanden, verlaufen jedoch 
nicht durchgängig auf beiden Straßenseiten. Um künftig eine möglichst konfliktarme 
fußläufige Verbindung zu gewährleisten, wurde eine Entwurfsplanung für den 
Abschnitt der Weinhäuserstraße zwischen dem Plangebiet und der Ringstraße 
erstellt. Vorgesehen ist insbesondere die Erstellung eines durchlaufenden Fußwegs 
entlang der Weinhäuser Straße, westlich der Fahrbahn. Durch Markierungen des 
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Fußwegestreifens, wie unter anderem vor dem Garagenhof zwischen der Stephan-
Lochner-Straße und der Dürerstraße soll die Verkehrssicherheit gesteigert werden.  
Die Weinhäuserstraße wird im nördlichen Bereich bereits durch einen beidseitig 
ausgebauten Fuß- und Radweg gequert. Diese Querung kann als 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger*innen genutzt werden, um zur Kita zu gelangen. 
Für diesen Bereich können Maßnahmen zum verkehrssicheren Ausbau der Querung 
(z.B. Parkverbotszone, Markierungen, Beschilderungen) vorgenommen werden. Im 
Weiteren erfolgt die Querung der Zufahrt zum Kita-Parkplatz. Aufgrund der 
beschriebenen Pkw-Verkehre (lediglich Kita bezogener Hol- und Bringverkehr, kein 
Durchgangsverkehr, kein Schwerlastverkehr) sowie die Begleitung von Eltern kann 
davon ausgegangen werden, dass hier keine unübliche Verkehrssituation besteht 
und die Kita fußläufig gut erreicht werden kann. Zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit ist es vorgesehen, die Zufahrt deutlich unterzuordnen und den 
Gehweg durchgehend auszuführen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird hinsichtlich der Pflanzliste, der linksseitigen, fußläufigen 
Wegeverbindung sowie hinsichtlich des Begegnungsverkehrs gefolgt. PV-Anlagen 
sowie Dachbegrünung werden durch die Planung berücksichtigt.
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II/C 2: Stadt Leverkusen, FB 32 Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zur Außenbeleuchtung ist der folgende Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen: 
„Bei der Wahl der Beleuchtung wird empfohlen, geschlossene Lampengehäuse zu 
verwenden und die Leuchtkörperhöhe so gering wie möglich zu halten.“ Hinsichtlich 
der zeitlichen Beschränkung der Lichtimmissionen kann auf Ebene des 
Bauleitplanverfahrens keine Regelung getroffen werden. Verbindliche Regelungen 
werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens getroffen.  
Die südlich angrenzende Holzstruktur ist nicht Bestandteil des aufzustellenden 
Bebauungsplans 252/I. Ein Eingriff in die Gehölzstrukturen ist nicht vorgesehen. Im 
rechtskräftigen Bebauungsplan 109/I ist die Fläche als Maßnahmenfläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt und 
somit gesichert. 
Die Errichtung von Quartierskästchen im Plangebiet wird geprüft und im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. Die konkrete Planung ist nicht Bestandteil des 
Bauleitplanverfahrens. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Regelungen zur Außenbeleuchtung werden durch die Planung berücksichtigt. 
.
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II/C 3: Stadt Leverkusen, FB 67 Stadtgrün 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 67 bestehen keine Bedenken.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/B-C: Weitere Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
sowie der städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Leverkusen 
 
Während der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gingen von folgenden Behörden 
und Trägern öffentlicher Belange Stellungnahmen ein, deren Äußerung aufgrund von 
Fehlanzeigen oder weil sie keine Bedenken beinhalten, nicht abwägungsrelevant 
sind: 

- Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 26 
- Bezirksregierung Köln Dezernat 35 
- Ericsson Services GmbH 
- Go.Rheinland GmbH 
- Industrie- und Handelskammer Köln 
- Kirchenkreis Leverkusen 
- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland 
- Stadt Leverkusen, FB 03 
- Stadt Leverkusen, FB 04 
- Stadt Leverkusen, FB 36 
- Stadt Leverkusen, FB 37 
- Stadt Leverkusen, FB 40 
- Stadt Leverkusen, FB 65 
- Stadt Leverkusen, FB 66 
- Stadt Leverkusen, ABT 631  
- Stadt Leverkusen, ABT 661 
- Stadt Leverkusen, TBL 
- WFL Leverkusen 
- Wupperverband 

 
Diese Stellungnahmen werden im Abwägungsdokument nicht separat aufgeführt. 
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